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1.	 Hinweis	zum	Verkaufsprospekt
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sonderver-
mögen Siemens EMU Equities erfolgt auf Basis des 
Verkaufsprospekts, dem Basisinformationsblatt und der 
Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit 
den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedin-
gungen und die Besonderen Anlagebedingungen sind 
im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt ab Seite 50 
abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils 
an dem Siemens EMU Equities interessierten zusammen 
mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie 
dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffent-
lichtem Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Daneben ist ihm das Basisinfor-
mationsblatt rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos 
zur Verfügung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte 
oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. 
Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von 
Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem 
Verkaufsprospekt beziehungsweise dem Basisinforma-
tionsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf 
Risiko des Käufers. Der Verkaufsprospekt wird ergänzt 
durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gege-
benenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten 
Halbjahresbericht.

1.1	 Anlagebeschränkungen	für	US-Personen
Die Siemens Fonds Invest GmbH und der Siemens EMU 
Equities sind und werden nicht gemäß dem United 
States Investment Company Act von 1940 in seiner 
gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind 
und werden nicht gemäß dem United States Securities 
Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den 
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Verei-
nigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des 
Siemens EMU Equities dürfen weder in den Vereinigten 
Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung 
angeboten oder verkauft werden. Antragsteller müssen 
gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind 

und Anteile weder im Auftrag von US-Personen 
erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. 
US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige der 
USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort 
steuerpflichtig sind. US-Personen können auch 
Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gemäß 
den Gesetzen der USA beziehungsweise eines 
US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung 
gegründet werden.

2.	 Wichtigste	rechtliche	Auswirkungen	der	Vertrags-
beziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer 
der vom Siemens EMU Equities gehaltenen Vermögensgegen-
stände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegen-
stände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimm-
rechte verbunden. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Siemens Fonds Invest GmbH 
und Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird 
deutsches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der Siemens Fonds 
Invest GmbH ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat. Sämtliche Veröffentlichungen 
und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abgefasst oder 
mit einer deutschen Übersetzung versehen. Die Siemens 
Fonds Invest GmbH wird ferner die gesamte Kommunikation 
mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

2.1	 Durchsetzung	von	Rechten
Das Rechtsverhältnis zwischen Siemens Fonds Invest GmbH 
und dem Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen 
richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Siemens 
Fonds Invest GmbH ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers 
gegen die KVG aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die 
Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem 
anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zustän-
digen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstre-
ckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilpro-
zessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die 
Siemens Fonds Invest GmbH inländischem Recht unterliegt, 
bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren 
Vollstreckung.
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Die Adresse der Siemens Fonds Invest GmbH lautet:
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den 
Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, 
soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren 
für alternative Streitbeilegung anstrengen. 

Die Siemens Fonds Invest GmbH hat sich zur Teilnahme an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle verpflichtet. Bei Streitigkeiten können Verbraucher die 
„Ombudsstelle für Investmentfonds“ des Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. als zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Siemens Fonds 
Invest GmbH und der Siemens EMU Equities nehmen an 
Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ 
lauten:
Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
Telefon: 030 6449046-0
Telefax: 030 6449046-29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Die Europäische Kommission hat unter www.ec.europa.eu/
consumers/odr eine europäische Online-Streitbeilegungsplatt-
form eingerichtet. Verbraucher können diese für die außerge-
richtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufver-
trägen oder aus Online-Dienstleistungsverträgen nutzen. Die 
E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet: vermoegensanlagen@
siemens.com. Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungs-
stelle, sondern vermittelt den Parteien lediglich den Kontakt 
zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle. 

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbei-
legungsverfahren unberührt.  

3.	 Grundlagen
3.1			 Das	Sondervermögen	(der	Fonds)
Das Sondervermögen Siemens EMU Equities (nachfolgend 
„Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von 
einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß 
einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger 
zu investieren. Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß 
der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend 
„OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfol-

gend „KAGB“). Er wird von der Siemens Fonds Invest GmbH 
(nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. Der Siemens EMU 
Equities wurde am 11.10.2018 für unbestimmte Dauer aufge-
legt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach 
dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB 
zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom 
eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. 

In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder 
der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei 
zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehö-
rigen Verordnungen und den Anlagebedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft 
regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen 
und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen” 
und „Besondere Anlagebedingungen”). Anlagebedingungen 
für ein Publikums-Investmentvermögen müssen vor deren 
Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht 
zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

3.2	 Verkaufsunterlagen	und	Offenlegung	von	Infor-
mationen

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlage-
bedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresbe-
richte sind kostenlos erhältlich bei Siemens Fonds Invest 
GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Telefon 089 7805-
1067 oder auf der Homepage der Gesellschaft www.siemens.
de/publikumsfonds.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risiko-
managements dieses Fonds, die Risikomanagementmethoden 
und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen 
der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind 
mittels dem Basisinformationsblatt, in elektronischer oder 
schriftlicher Form bei Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-
Hahn-Ring 6, 81739 München,  
Telefon 089 7805-1067 oder auf der Homepage der Gesell-
schaft www.siemens.de/publikumsfonds erhältlich. Sofern die 
Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über 
die Zusammensetzung des Fondsportfolios oder dessen 
Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen 
zeitgleich auf ihrer Website unter www.siemens.de/publi-
kumsfonds einstellen.

3.2.1	 Hinweise	für	Anleger	in	Österreich
Die Kontakt- und Informationsstelle in Österreich 
Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den 
Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:  
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 
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Am Belvedere 1, A-1100 Wien 
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

3.3	 Anlagebedingungen	und	deren	Änderungen
Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen 
Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die Anlage-
bedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. 
Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Genehmi-
gung durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des 
Fonds sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesell-
schaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne 
weitere Kosten zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen 
Anteile an Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Invest-
mentvermögen von der Gesellschaft oder einem anderen 
Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus auf der Internetseite www.siemens.de/
publikumsfonds bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen 
Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds 
entnommen werden dürfen oder die Anlagegrundsätze des 
Fonds oder wesentliche Anlegerrechte, werden die Anleger 
außerdem über ihre depotführenden Stellen durch ein 
Medium informiert, auf welchem Informationen für eine den 
Zwecken der Informationen angemessene Dauer gespeichert, 
einsehbar und unverändert wiedergegeben werden, etwa in 
Papierform oder elektronischer Form (sogenannter dauer-
hafter Datenträger). Diese Information umfasst die wesent-
lichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, 
die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Änderung 
sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informa-
tionen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu 
den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten 
frühestens vier Wochen nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, 
wenn nicht mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt 
bestimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrund-
sätze des Fonds treten ebenfalls frühestens vier Wochen nach 
Bekanntmachung in Kraft.

4.		 Allgemeine	Informationen	zur	Nachhaltigkeit
4.1		 Nachhaltigkeit	bei	Siemens	folgt	unseren	Werten
Seit über 30 Jahren verwaltet die Siemens Fonds Invest GmbH 
Anlagevermögen in Spezial- und Publikumsfonds. Seither 
verfolgen wir Megatrends wie Klimawandel, Urbanisierung, 
demografischen Wandel, Globalisierung und Digitalisierung, 
die zu vielen Veränderungen in unserer Welt führen. Aus 
diesem Grund müssen die Weichen für eine nachhaltigere 
Zukunft gestellt werden.

4.2	 ESG-Politik	der	Siemens	Fonds	Invest	GmbH
Die Siemens Fonds Invest GmbH hat am 29.01.2020 die Grund-
sätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren 
(UN Principles for Responsible Investments, kurz UN PRI) 
unterzeichnet.

Ziel ist es, den Wohlstand und die Lebensqualität aller 
Menschen im Rahmen der begrenzten Ressourcen der Erde zu 
verbessern. Um weltweit eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, haben 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nati-
onen die Agenda 2030 mit ihren 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) verabschiedet, die im Januar 2016 in Kraft 
getreten ist. Die SDGs und die damit verbundenen Zielvor-
gaben gehen die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen, 
ökologischen und Governance-Herausforderungen unserer 
Zeit an und fördern damit grundlegende Veränderungen.

4.3	 Art	des	Finanzproduktes
Dieses Produkt berücksichtigt ökologische oder soziale Merk-
male im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend 
„Offenlegungsverordnung“).

Nähere Informationen dazu sind dem Anhang I „Vorvertrag-
liche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zu 
entnehmen.

5.	 Verwaltungsgesellschaft
5.1			 Firma,	Rechtsform	und	Sitz
Die Gesellschaft wurde am 08.03.2004 gegründet und über-
nahm am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die 
Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens 
Kapitalanlagegesellschaft mbH mit dem Sitz in München. Seit 
dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds 
Invest GmbH. Sie ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im 
Sinne des KAGB in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) und hat ihren Sitz in München. 
Die Gesellschaft darf inländische Investmentvermögen 
verwalten sowie individuelle Vermögensverwaltung 
betreiben.

5.2	 Geschäftsführung	und	Aufsichtsrat
Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates finden Sie am Schluss des 
Verkaufsprospekts.

5.3	 Eigenkapital	und	zusätzliche	Eigenmittel
Die Gesellschaft hat ein Grundkapital in Höhe von  
€ 3.000.000. 
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Das haftende Eigenkapital der Gesellschaft beträgt  
€ 10.488.000 (Stand: 30.09.2023).

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch 
die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, die nicht 
der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternativen 
Investmentvermögen (nachfolgend „AIF“) und auf berufliche 
Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen 
sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 
0,01 Prozent des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, 
wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. 
Diese Eigenmittel sind von dem angegebenen Kapital 
umfasst. 

6.	 Verwahrstelle
6.1		 Aufgaben	der	Verwahrstelle
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der 
Verwahrung von Sondervermögen vor. 

Die Verwahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in 
Sperrdepots beziehungsweise auf Sperrkonten. Bei Vermö-
gensgegenständen, die nicht verwahrt werden können, prüft 
die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft Eigentum 
an diesen Vermögensgegenständen erworben hat. Sie über-
wacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermö-
gensgegenstände den Vorschriften des KAGB und den Anlage-
bedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei 
einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über solche 
Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle 
zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, 
wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen 
und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende 
Aufgaben:
• Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds,
• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile sowie die Wertermittlung der Anteile den Vorschriften 
des KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entspre-
chen,
• Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,
• Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den 
Vorschriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen 
verwendet werden,
• Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung 
zur Kreditaufnahme,
• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen 
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind. 

6.2	 Unterverwahrung

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der 
Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die 
Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf 
Zulieferung der Informationen durch die Verwahrstelle ange-
wiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im 
Einzelnen nicht überprüfen.

Die Verwahrstelle hat die folgenden Verwahraufgaben auf ein 
anderes Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen:

• Die Verwahrung der in den jeweiligen Ländern für Rech-
nung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände erfolgt 
durch:

Land / Märkte Unterverwahrer 
Argentina Citibank, N.A.
Australia National Australia Bank Ltd
Austria UniCredit Bank Austria AG
Bahrain HSBC 
Bangladesh Standard Chartered Bank
Belgium Citibank International Plc
Bermuda HSBC Bank Bermuda Limited
Botswana Stanbic Bank Botswana Limited
Brazil Citibank, N.A.
Bulgaria ING Bank N.V.
Canada CIBC Mellon Trust Company
Cayman Islands The Bank of New York Mellon
Channel Islands The Bank of New York Mellon
Chile Banco Itaú
China Shanghai HSBC Bank (China) Company Limited
China Shenzhen HSBC Bank (China) Company Limited
Colombia Cititrust Colombia S.A.
Cyprus BNP Paribas Securities Services, Athens
Czech Republic ING Bank N.V. 
Denmark Skandinaviska Enskilda Banken, 
  Copenhagen branch
Egypt HSBC Bank Egypt SAE
Estonia Skandinaviska Enskilda Banken AB
Euromarket Clearstream Banking Luxembourg
Euromarket Euroclear Bank
Finland SEB Helsinki
France BNP Paribas Securities Services 
Germany The Bank of New York Mellon SA/NV
Ghana Stanbic Bank Ghana Ltd
Greece BNP Paribas Securities Services, Athens
Hong Kong HSBC Ltd.
Hungary ING Bank N.V.
India Deutsche Bank AG
Indonesia Deutsche Bank AG
Ireland The Bank of New York Mellon
Israel Bank Hapoalim B.M.
Italy Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Japan Mizuho Corporate Bank / The Bank of 
  Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd.
Jordan HSBC
Kazakhstan HSBC
Kenya CFC Stanbic Bank Limited
Kuwait HSBC
Latvia Skandinaviska Enskilda Banken AB
Lebanon HSBC
Lithuania Skandinaviska Enskilda Banken AB
Luxembourg Euroclear
Malaysia HSBC Bank Malaysia Berhad
Malta HSBC Bank Malta Plc
Mauritius HSBC Ltd.
Mexico Banco Nacional de México S.A. 
  (Banamex S.A.)
Morocco Citibank Maghreb
Namibia Standard Bank Namibia Limited
Netherlands The Bank of New York Mellon SA/NV
New Zealand National Australia Bank Ltd
Nigeria Stanbic IBTC Plc Nigeria
Norway Skandinaviska Enskilda Banken, 
  Oslo branch
Oman HSBC
Pakistan Deutsche Bank AG
Peru Citibank del Perú S.A.
Philippines HSBC Ltd.
Poland ING Bank Slaski S.A.
Portugal Citibank International Plc, 
  Sucursal em Portugal
Qatar HSBC
Romania ING Bank N.V.
Russia ZAO Citibank Moscow
Saudi Arabia HSBC Saudi Arabia Limited
Serbia UniCredit Bank Serbia JSC
Singapore DBS Bank Ltd
Slovak Republic ING Bank N.V. 
Slovenia UniCredit Banka Slovenija d.d.
South Africa Standard Bank of South Africa Limited
South Korea HSBC Ltd.
Spain Santander Investment, S.A.
Sri Lanka HSBC Ltd.
Swaziland Standard Bank Swaziland Limited
Sweden Skandinaviska Enskilda Banken AB
Switzerland UBS AG
Taiwan HSBC Bank (Taiwan) Limited/Standard 
  Chartered Bank (Taiwan) Ltd.
Thailand HSBC Ltd.
Turkey Deutsche Bank A.S.
Uganda Stanbic Bank Uganda Ltd
Ukraine ING Bank Ukraine
United Arab Emirates HSBC

United Kingdom The Bank of New York Mellon / 
  Deutsche Bank AG London 
  (Depository and Clearing Centre)
United States The Bank of New York Mellon
United States HSBC Bank, USA, N.A. (Precious Metals)
Venezuela Citibank, N.A.
Vietnam HSBC Bank (Vietnam) Ltd
Zambia Stanbic Bank Zambia Plc
Zimbabwe Stanbic Bank of Zimbabwe Ltd

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus dieser Übertra-
gung ergeben:

• Der Unterverwahrer The Bank of New York Mellon ist ein 
mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen. Im Hinblick 
auf Interessenkonflikte wird darauf hingewiesen, dass die BNY 
Mellon SA/NV die BNY Mellon als Unterverwahrer (und umge-
kehrt) benutzt. 

Soweit Unterverwahrer (Drittparteien) oder deren Konzernge-
sellschaften neben der Verwahrtätigkeit auch andere Dienst-
leistungen für die BNY Mellon erbringen wird das Risiko von 
Interessenkonflikten bereits dadurch minimiert, dass die 
betreffenden Gesellschaften/ Unternehmenseinheiten durch 
entsprechende vertragliche Verpflichtungen mit der BNY 
Mellon zu einer ordnungsgemäßen Geschäftsbesorgung 
verpflichtet sind. Zudem wird die BNY Mellon der Gesellschaft 
Informationen über die Anbindung/Einschaltung von Dritten 
mitteilen – und sofern eine entsprechende Verbundenheit von 
eingeschalteten Dritten bekannt ist, darauf gesondert 
hinweisen – um auf diese Weise ein entsprechend hohes Maß 
an Transparenz zu schaffen.

6.3	 Haftung	der	Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegen-
stände verantwortlich, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung 
von einer anderen Stelle verwahrt werden. Im Falle des 
Verlustes eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die 
Verwahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, 
außer der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbe-
reichs der Verwahrstelle zurückzuführen.

Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegen-
standes bestehen, haftet die Verwahrstelle grundsätzlich nur, 
wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.

6.4	 Zusätzliche	Informationen
Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern 
Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und 
ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen 
Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. 
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6.5	 Firma,	Rechtsform	und	Sitz	der	Verwahrstelle
Für den Fonds hat das Kreditinstitut The Bank of New York 
Mellon SA/NV mit Sitz in 60311 Frankfurt am Main, Friedrich-
Ebert-Anlage 49, die Funktion der Verwahrstelle über-
nommen. Die Verwahrstelle ist eine deutsche Zweigniederlas-
sung eines ausländischen Kreditinstituts nach deutschem 
Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Einlagengeschäft sowie das 
Wertpapiergeschäft.

7.	 Risikohinweise
Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem 
Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise 
zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt 
enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei ihrer 
Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder 
mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen oder 
zusammen mit anderen Umständen die Wertentwicklung des 
Fonds beziehungsweise der im Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände nachteilig beeinflussen und sich damit auch 
nachteilig auf den Anteilwert auswirken. 

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeit-
punkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen 
Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines 
Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den 
Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. 
Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital 
teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzu-
wächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anle-
gers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nach-
schusspflicht über das vom Anleger investierte Kapital hinaus 
besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufs-
prospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die 
Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere 
Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden, die derzeit 
nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden 
Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über 
die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß 
oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken. 

7.1	 Risiken	einer	Fondsanlage
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer 
Anlage in einen OGAW typischerweise verbunden sind. Diese 
Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das 
vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger 
geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

7.1.1	 Schwankung	des	Fondsanteilwerts
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds, 
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten Anteile. 
Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Markt-

werte aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen 
abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten 
des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der 
Verbindlichkeiten des Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser 
Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlich-
keiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

7.1.2	 Beeinflussung	des	individuellen	Ergebnisses	
durch	steuerliche	Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von 
den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab 
und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzel-
fragen – insbesondere unter Berücksichtigung der individu-
ellen steuerlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen 
persönlichen Steuerberater wenden. 

7.1.3	 Änderung	der	Anlagepolitik	oder	der	Anlagebe-
dingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi-
gung der BaFin ändern. Durch eine Änderung der Anlagebe-
dingungen können auch den Anleger betreffende Regelungen 
geändert werden. Die Gesellschaft kann etwa durch eine 
Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des 
Fonds ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden 
Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik 
zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen 
Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedin-
gungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern. 
Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko 
verändern.

7.1.4	 Aussetzung	der	Anteilrücknahme	
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig 
aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 
eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche 
Umstände in diesem Sinne können zum Beispiel wirtschaft-
liche oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außerge-
wöhnlichem Umfang sein sowie die Schließung von Börsen 
oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sonstige 
Faktoren, die die Ermittlung des Anteilwerts beeinträchtigen. 
Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Inter-
esse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der 
Anleger kann seine Anteile während dieses Zeitraums nicht 
zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der Anteilrück-
nahme kann der Anteilwert sinken;  
z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegen-
stände während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter 
Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederauf-
nahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derje-
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nige vor Aussetzung der Rücknahme. Einer Aussetzung kann 
ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile 
direkt eine Auflösung des Sondervermögens folgen, z.B. wenn 
die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um den 
Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das 
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht reali-
sieren kann und ihm wesentliche Teile des investierten Kapi-
tals für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen oder 
insgesamt verloren gehen.

7.1.5	 Auflösung	des	Fonds
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds 
zu kündigen. Die Gesellschaft kann den Fonds nach Kündi-
gung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht 
über den Fonds geht nach einer Kündigungsfrist von sechs 
Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht 
daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 
nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds auf die 
Verwahrstelle können dem Fonds andere Steuern als deutsche 
Ertragssteuern belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach 
Beendigung des Liquidationsverfahrens aus dem Depot des 
Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertrags-
steuern belastet werden. 

7.1.6		 Übertragung	aller	Vermögensgegenstände	des	
Fonds	auf	ein	anderes	offenes	Publikums-Invest-
mentvermögen	(Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des 
Fonds auf einen anderen OGAW übertragen. Der Anleger kann 
seine Anteile in diesem Fall zurückgeben, behalten mit der 
Folge, dass er Anleger des übernehmenden OGAW wird oder 
gegen Anteile an einem offenen Publikums-Investmentver-
mögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen umtauschen, 
sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unter-
nehmen eine solches Investmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, 
wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegenstände 
eines anderen offenen Publikums-Investmentvermögen auf 
den Fonds überträgt. Der Anleger muss daher im Rahmen der 
Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung 
treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertragssteuern 
anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem 
Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 
kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa, wenn 
der Wert der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der 
alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.

7.1.7	 Übertragung	des	Fonds	auf	eine	andere	Kapital-
verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds bleibt dadurch 
zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der 

Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung entscheiden, 
ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso 
geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter 
neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er 
seine Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertragssteuern 
anfallen.  

7.1.8	 Rentabilität	und	Erfüllung	der	Anlageziele	des	
Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen 
gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds 
kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es 
bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter 
hinsichtlich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei 
Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. 
Anleger könnten somit einen niedrigeren als den ursprünglich 
angelegten Betrag zurückerhalten. Ein bei Erwerb von 
Anteilen entrichteter Ausgabeaufschlag beziehungsweise ein 
bei Veräußerung von Anteilen entrichteter Rücknahmeab-
schlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer 
den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 

7.2	 Risiken	der	negativen	Wertentwicklung	des	Fonds	
(Marktrisiko)	

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der 
Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch den Fonds 
einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des 
Fonds beziehungsweise der im Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte 
Kapital auswirken. 

7.2.1	 Wertveränderungsrisiken
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rech-
nung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So können 
Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögens-
gegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- 
und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

7.2.2	 Kapitalmarktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 
hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte 
ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirt-
schaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die 
allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse 
können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der 
Kurs- und Marktwerte können auch auf Veränderungen der 
Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten 
zurückzuführen sein.

7.2.3	 Kursänderungsrisiko	von	Aktien
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Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwan-
kungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. 
Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die 
Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens 
sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der 
Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann die 
Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbeson-
dere bei Unternehmen, deren Aktien erst über einen kürzeren 
Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten 
Markt zugelassen sind; bei diesen können bereits geringe 
Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen 
führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im 
Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter 
Streubesitz) niedrig, so können bereits kleinere Kauf- und 
Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis 
haben und damit zu höheren Kursschwankungen führen.

7.2.4	 Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die 
Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, 
das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 
der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen 
Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 
festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt 
dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wert-
papiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese 
Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der 
festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festver-
zinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben gerin-
gere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 
Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-
zeiten haben demgegenüber in der Regel geringere Renditen 
als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 
Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf-
zeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. 
Daneben können sich die Zinssätze verschiedener, auf die 
gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente 
mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln.

7.2.5	 Risiko	von	negativen	Habenzinsen	
Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahr-
stelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. Für 
diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der 
dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich 
einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter 
die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf 
dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung 
der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank können sowohl 
kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine nega-
tive Verzinsung erzielen.

7.2.6	 Kursänderungsrisiko	von	Wandel-	und	Optionsan-
leihen

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die 
Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die 
Entwicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist 
daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basis-
wert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde 
liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertent-
wicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Opti-
onsanleihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem 
Anleger statt der Rückzahlung eines Nominalbetrags eine im 
Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse 
Convertibles), sind in verstärktem Maße von dem entspre-
chenden Aktienkurs abhängig.

7.2.7	 Risiken	im	Zusammenhang	mit	Derivatgeschäften
Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte 
abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der 
Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit 
folgenden Risiken verbunden:

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 
Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert 
sich der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die Gesellschaft 
gezwungen sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. 
Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden 
Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls Verluste erleiden,

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 
Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim 
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust-
risiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar 
sein,

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument 
zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in 
Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich 
neutralisiert (geschlossen) werden,

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 
nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht 
wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte 
Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht 
die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögens-
werten zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis oder 
zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als 
dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der 
eingenommenen Optionsprämie,

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz 
zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem 
Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung beziehungsweise 
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Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds 
Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des 
Terminkontrakts nicht bestimmbar,

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden,

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die 
künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögens-
gegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten 
können sich im Nachhinein als unrichtig erweisen,

• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 
gekauft beziehungsweise verkauft werden oder müssen zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft beziehungsweise 
verkauft werden,

• Durch die Verwendung von Derivaten können potenzielle 
Verluste entstehen, die unter Umständen nicht vorhersehbar 
sind und sogar die Einschusszahlungen überschreiten können.

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-the-
counter (OTC)–Geschäfte, können folgende Risiken auftreten:

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesell-
schaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt erworbenen 
Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann,

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann 
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht 
möglich oder mit erheblichen Kosten verbunden sein.

7.2.8	 Risiken	bei	Wertpapier-Darlehensgeschäften
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein 
Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie diese an einen 
Darlehensnehmer, der nach Beendigung des Geschäfts Wert-
papiere in gleicher Art, Menge und Güte zurück überträgt 
(Wertpapierdarlehen). Die Gesellschaft hat während der 
Geschäftsdauer keine Verfügungsmöglichkeit über verliehene 
Wertpapiere. Verliert das Wertpapier während der Dauer des 
Geschäfts an Wert und die Gesellschaft will das Wertpapier 
insgesamt veräußern, so muss sie das Darlehensgeschäft 
kündigen und den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, 
wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds entstehen kann.

7.2.9	 Risiken	bei	Pensionsgeschäften
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie 
diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufschlag nach Ende 
der Laufzeit zurückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom 
Verkäufer zu zahlende Rückkaufpreis nebst Aufschlag wird bei 
Abschluss des Geschäftes festgelegt. Sollten die in Pension 
gegebenen Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit an 
Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur Begrenzung der 
Wertverluste veräußern wollen, so kann sie dies nur durch die 

Ausübung des vorzeitigen Kündigungsrechts tun. Die vorzei-
tige Kündigung des Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen 
für den Fonds einhergehen. Zudem kann sich herausstellen, 
dass der zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag höher ist als 
die Erträge, die die Gesellschaft durch die Wiederanlage der 
erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat. 

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie 
diese und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. 
Der Rückkaufpreis wird bereits bei Geschäftsabschluss festge-
legt. Die in Pension genommenen Wertpapiere dienen als 
Sicherheiten für die Bereitstellung der Liquidität an den 
Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere 
kommen dem Fonds nicht zugute. 

7.2.10	 Risiken	im	Zusammenhang	mit	dem	Erhalt	von	
Sicherheiten

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wertpapierdar-
lehens- und Pensionsgeschäfte Sicherheiten. Derivate, verlie-
hene Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere 
können im Wert steigen. Die gestellten Sicherheiten könnten 
dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- beziehungs-
weise Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft gegenüber 
dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in 
Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geldmarktfonds mit 
kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem 
die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. 
Staatsanleihen und Geldmarktfonds können sich negativ 
entwickeln. Bei Beendigung des Geschäfts könnten die ange-
legten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, 
obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds in der 
ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden 
müssen. Die Gesellschaft kann dann verpflichtet sein, für 
Rechnung des Fonds die Sicherheiten auf den gewährten 
Betrag aufzustocken und somit den durch die Anlage erlit-
tenen Verlust auszugleichen.

7.2.11	 Risiko	bei	Verbriefungspositionen	ohne	Selbstbe-
halt

Der Fonds darf Wertpapiere, die Kredite verbriefen (Kreditver-
briefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 emittiert 
wurden, nur noch erwerben, wenn der Kreditgeber mindes-
tens 5 Prozent des Volumens der Verbriefung als sogenannten 
Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die 
Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger 
Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn Kreditverbrie-
fungen, die nach diesem Stichtag emittiert wurden, diesen 
EU-Standards nicht entsprechen. Im Rahmen dieser Abhilfe-
maßnahmen könnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche 
Kreditverbriefungspositionen zu veräußern. Aufgrund recht-
licher Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften und künftig 
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möglicherweise auch für Versicherungen besteht das Risiko, 
dass die Gesellschaft solche im Fonds gehaltenen Kreditver-
briefungspositionen nicht oder nur unter starken Abschlägen 
beziehungsweise mit großer zeitlicher Verzögerung verkaufen 
kann. 

7.2.12	 Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermö-
gensgegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem 
Wertzuwachs des Fonds liegen. 

7.2.13	 Währungsrisiko
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung 
als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die 
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in 
der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-
über der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher 
Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

7.2.14	 Konzentrationsrisiko
Erfolg eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermö-
gensgegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der 
Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte 
besonders stark abhängig.

7.2.15	 Risiken	im	Zusammenhang	mit	der	Investition	in	
Investmentanteile

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, 
deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte 
„Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken 
der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände 
beziehungsweise der von diesen Zielfonds verfolgten Anlage-
strategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds vonein-
ander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 
dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegenge-
setzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können beste-
hende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können 
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im 
Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu 
kontrollieren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht 
zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesell-
schaft übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle 
Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah 
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren 
Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls 
erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile 
zurückgibt.

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile 
erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile 
beschränken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran 
gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem 

sie gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwal-
tungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurück-
gibt.

7.2.16	 Risiken	aus	dem	Anlagespektrum
Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedin-
gungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die 
für den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die 
tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, 
schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger 
Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese 
Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit 
Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb 
bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den 
Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträg-
lich für das abgelaufene Berichtsjahr.

7.3	 Risiken	der	eingeschränkten	oder	erhöhten	Liqui-
dität	des	Fonds	(Liquiditätsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität 
des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, 
dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorüberge-
hend oder dauerhaft nicht nachkommen kann beziehungs-
weise dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anle-
gern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der 
Anleger kann gegebenenfalls die von ihm geplante Halte-
dauer nicht realisieren und ihm das investierte Kapital oder 
Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte 
zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteil-
wert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, bei 
entsprechender gesetzlicher Zulässigkeit, Vermögensgegen-
stände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die 
Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen der 
Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Beschränkung 
oder Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur 
anschließenden Auflösung des Fonds führen.

7.3.1	 Risiko	aus	der	Anlage	in	Vermögensgegenstände
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 
werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind. Diese Vermögensgegenstände können gegebe-
nenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzöge-
rung oder gar nicht weiterveräußert werden. Auch an einer 
Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig 
von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den 
geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen 
Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur 
Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grund-
sätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht ausge-
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schlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur 
unter Realisierung von Verlusten veräußert werden können.

7.3.2	 Risiko	durch	Finanzierungsliquidität
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite 
aufnehmen. Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft 
keinen entsprechenden Kredit oder diesen nur zu wesentlich 
ungünstigeren Konditionen aufnehmen kann. Kredite mit 
einer variablen Verzinsung können sich durch steigende 
Zinssätze zudem negativ auswirken. Unzureichende Finanzie-
rungsliquidität kann sich auf die Liquidität des Fonds 
auswirken, mit der Folge, dass die Gesellschaft gezwungen 
sein kann, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlech-
teren Konditionen als geplant zu veräußern.

7.3.3	 Risiken	durch	vermehrte	Rückgaben	oder	Zeich-
nungen

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem 
Fondsvermögen Liquidität zu beziehungsweise vom Fondsver-
mögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach 
Saldierung zu einem Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel 
des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den 
Fondsmanager veranlassen, Vermögensgegenstände zu 
kaufen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten 
entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder 
Abflüsse eine von der Gesellschaft für den Fonds vorgesehene 
Quote liquider Mittel über- beziehungsweise unterschritten 
wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden 
dem Fondsvermögen belastet und können die Wertentwick-
lung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine 
erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Rendite Wertent-
wicklung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die 
Mittel nicht zu adäquaten Bedingungen anlegen kann.

7.3.4	 Risiko	bei	Feiertagen	in	bestimmten	Regionen/
Ländern

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Fonds 
insbesondere in bestimmten Regionen/Ländern getätigt 
werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/
Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den Handels-
tagen an Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungs-
tagen des Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an 
einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwick-
lungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag 
reagieren oder an einem Bewertungstag, der kein Handelstag 
in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht 
handeln. Hierdurch kann der Fonds gehindert sein, Vermö-
gensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. 
Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, 
Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen.

7.4	 Kontrahentenrisiko	inklusive	Kredit-	und	Forde-
rungsrisiko

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den 
Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit einer anderen 
Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei 
besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Verpflich-
tungen aus dem Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese 
Risiken können die Wertentwicklung des Fonds beeinträch-
tigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und 
das vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Veräußert der Anleger Anteile am Investmentvermögen zu 
einem Zeitpunkt, in dem eine Gegenpartei oder ein CCP 
ausgefallen ist und dadurch der Wert des Fonds nachteilig 
beeinträchtigt ist, könnte der Anleger das von ihm in den 
Fonds investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurück 
erhalten. Der Anleger könnte daher sein in den Fonds inves-
tiertes Kapital teilweise verlieren.

7.4.1	 Adressenausfallrisiko	/	Gegenpartei-Risiken	
(außer	zentrale	Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) 
oder eines Vertragspartners (Kontrahenten), gegen den der 
Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste 
entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung 
der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die 
neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den 
Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger 
Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten 
eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds geschlos-
senen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen 
(Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für Rech-
nung des Fonds geschlossen werden.

7.4.2	 Risiko	durch	zentrale	Kontrahenten
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt 
als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte 
für den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative 
Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegen-
über dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer 
tätig. Ein CCP sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch 
eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit 
ermöglichen, Verluste aus den eingegangen Geschäften 
auszugleichen, etwa durch sogenannte Einschusszahlungen 
(zum Beispiel Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzme-
chanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP 
ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den 
Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für 
den Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind. 

7.4.3	 Adressenausfallrisiken	bei	Pensionsgeschäften
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Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung der Sicherheiten 
durch die Gegenleistung des Vertragspartners. Bei einem 
Ausfall des Vertragspartners während der Laufzeit des Pensi-
onsgeschäfts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht 
hinsichtlich der in Pension genommenen Wertpapiere bezie-
hungsweise Barmittel. Ein Verlustrisiko für den Fonds kann 
daraus folgen, dass die gestellten Sicherheiten wegen der 
zwischenzeitlichen Verschlechterung der Bonität des Emit-
tenten beziehungsweise steigender Kurse der in Pension 
gegebenen Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um den 
Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft der vollen Höhe 
nach abzudecken. 

7.4.4	 Adressenausfallrisiken	bei	Wertpapier-Darlehens-
geschäften

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ein 
Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich gegen den 
Ausfall des Vertragspartners ausreichende Sicherheiten 
gewähren lassen. Der Umfang der Sicherheitsleistung 
entspricht mindestens dem Kurswert der als Wertpapier-
Darlehen übertragenen Wertpapiere. Der Darlehensnehmer 
hat weitere Sicherheiten zu stellen, wenn der Wert der als 
Darlehen gewährten Wertpapiere steigt, die Qualität der 
gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Verschlechterung 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt und die bereits 
gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der Darlehens-
nehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen, so 
besteht das Risiko, dass der Rückübertragungsanspruch bei 
Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesichert 
ist. Werden die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als 
der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das 
Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers ganz, beziehungs-
weise nicht in vollem Umfang, außerdem gegebenenfalls 
nicht sofort verwertet werden können.

7.5	 Operationelle	und	sonstige	Risiken	des	Fonds	
Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispiels-
weise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus 
menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder 
externen Dritten ergeben können. Diese Risiken können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit 
auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger 
investierte Kapital auswirken. 

7.5.1	 Risiken	durch	kriminelle	Handlungen,	Missstände	
oder	Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen 
Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von Mitar-
beitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder 
durch äußere Ereignisse wie zum Beispiel Naturkatastrophen 
oder Pandemien geschädigt werden.

7.5.2	 Länder-	oder	Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz 
Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 
Währung oder -bereitschaft seines Sitzlandes oder aus 
anderen Gründen Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt 
nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So 
können zum Beispiel Zahlungen, auf die die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer 
Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen 
nicht (mehr) konvertierbar ist oder in einer anderen Währung 
erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so 
unterliegt diese Position dem oben dargestellten Währungs-
risiko. 

7.5.3	 Rechtliche	und	politische	Risiken
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen 
getätigt werden, bei denen deutsches Recht keine Anwen-
dung findet beziehungsweise im Fall von Rechtsstreitigkeiten 
der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resul-
tierende Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung 
des Fonds können von denen in Deutschland zum Nachteil 
des Fonds beziehungsweise des Anlegers abweichen. Politi-
sche oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Ände-
rungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu 
spät erkannt werden oder zu Beschränkungen hinsichtlich 
erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände 
führen. Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/
oder die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern.

7.5.4	 Änderung	der	steuerlichen	Rahmenbedingungen,	
steuerliches	Risiko

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit 
bekannten Rechtslage aus. Die Kurzangaben über steuerrecht-
liche Vorschriften richten sich an in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine 
Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

7.5.5	 Schlüsselpersonenrisiko
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten 
Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise 
auch von der Eignung der handelnden Personen und damit 
den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die 
personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann 
sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können 
dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

7.5.6	 Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbeson-
dere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus 
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Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen beziehungsweise 
höherer Gewalt resultieren kann.

7.5.7	 Risiken	aus	Handels-	und	Clearingmechanismen	
(Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über ein elekt-
ronisches System besteht das Risiko, dass eine der Vertrags-
parteien verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder 
die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. 

7.5.8	 Nachhaltigkeitsrisiken
Als Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend 
„Offenlegungsverordnung“) werden Ereignisse oder Bedin-
gungen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung bezeichnet, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell 
wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investi-
tion des Fonds haben können. Diese Effekte können sich auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds sowie auf 
die Reputation der Gesellschaft auswirken. Nachhaltigkeits-
risiken können auf alle bekannten Risikoarten einwirken und 
als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. 
Beispielhaft sind die in den nachfolgenden Abschnitten 
beschriebenen Risikoarten Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, 
Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko zu nennen.

8.	 Ergebnisse	der	Bewertung	der	zu	erwartenden	
Auswirkungen	von	Nachhaltigkeitsrisiken	auf	die	
Rendite	der	Finanzprodukte

Die Effekte von Nachhaltigkeitsrisiken können sich auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Vermögenswerte 
sowie auf die Reputation der Gesellschaft auswirken. Nachhal-
tigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten 
einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten 
beitragen. Führt die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken zu 
dem Schluss, dass für den Fonds keine als relevant erachteten 
Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen, so werden die Gründe 
hierfür erläutert. Führt die Bewertung der Nachhaltigkeitsri-
siken zu dem Schluss, dass die entsprechenden Risiken rele-
vant sind, so wird das Ausmaß, in dem Nachhaltigkeitsrisiken 
die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können, offen-
gelegt.

Unsere ESG Policy berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das von uns 
im Rahmen des Fondsmanagements verwendete ESG-Bewer-
tungssystem. Dieses System kombiniert negative Ausschluss-
kriterien und den Best-in-Class-Ansatz. 

Daneben sind wesentliche negative Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren in Form der PAI-Indikatoren (Principal 

Adverse Impact Indicators) ein wesentlicher Bestandteil der 
ESG-Bewertung, d.h. Unternehmen, welche bessere PAI-Indi-
katoren aufweisen als vergleichbare Unternehmen, erhalten 
eine bessere ESG-Bewertung. 

Informationen zu berücksichtigten PAI-Indikatoren werden im 
Jahresbericht des Sondervermögens veröffentlicht.  

9.	 Erläuterung	des	Risikoprofils	des	Fonds
Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent des Wertes des 
Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone. 
Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken 
eingesetzt werden.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der 
Anteile (Thesaurierung).

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, 
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 
Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Der Anteilpreis des Siemens EMU Equities kann stark 
schwanken, deshalb sind sowohl Verlustrisiken wie Gewinn-
chancen hoch.

10.	 Erhöhte	Volatilität	
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des 
Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf,  
d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume 
erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten 
unterworfen sein.

11.	 Profil	des	typischen	Anlegers
Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel 
der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung 
verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche 
Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und 
keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme 
benötigen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die 
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren 
aus dem Fonds zurück ziehen wollen. Die Einschätzung der 
Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll 
dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds 
seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem 
Anlagehorizont entspricht.

12.			 Anlageziele,	-strategie,	-grundsätze	 
und	-grenzen

12.1		 Anlageziel	und	-strategie
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Siemens EMU Equities 
beabsichtigt überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in 
der Eurozone zu investieren.
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Im Rahmen des aktiven Fondsmanagements erfolgt eine 
diskretionäre Aktienauswahl mittels folgender Einzelschritte: 
1. Analyse aller relevanten Aktien der jeweiligen Region,  
2. Screening aller Aktien mittels quantitativer Indikatoren aus 
den Kategorien Wachstum, Qualität und Bewertung,  
3. Auswahl der Aktien mit den besten Wachstumsaussichten.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft 
orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaß-
stab. MSCI EMU wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement 
entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl 
der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von 
quantitativen Strategien. Es zielt darauf ab, die Wertentwick-
lung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammen-
setzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können 
wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder 
negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzu-
wachs. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind 
im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risiken der Fonds-
anlage“ erläutert.

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS 
DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT 
WERDEN.

12.2	 Art	und	Weise,	wie	Nachhaltigkeitsrisiken	bei	
Investitionsentscheidungen	einbezogen	werden

Als Unterzeichner der UN PRI verpflichtet sich die Siemens 
Fonds Invest GmbH zur Umsetzung der sechs UN PRI Prinzi-
pien und damit dazu, ESG-Faktoren in ihre Analyse- und 
Entscheidungsprozesse und die aktive Ausübung der Aktio-
närsrechte zu integrieren. Die Gesellschaft bezieht im Rahmen 
ihres Investmentprozesses alle relevanten finanziellen Risiken 
in ihre Anlageentscheidung mit ein und bewertet diese fort-
laufend. Dabei werden auch alle relevanten Nachhaltigkeits-
risiken berücksichtigt, wesentliche negative Auswirkungen 
auf die Rendite einer Investition haben können, sowie die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einer Anlageentschei-
dung auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfak-
toren werden dabei Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbe-
lange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung verstanden.

12.2.1	 Relevante	finanzielle	Risiken
Zu den relevanten finanziellen Risiken zählen insbesondere 
das

• Marktpreisrisiko: Das Risiko finanzieller Verluste auf Grund 
der eingetretenen Änderung von Marktpreisen wie Zinsen 
oder Wechselkursen. Das Marktrisiko bezieht sich auf die 
Kursrisiken von Preisschwankungen des Wertpapiers.

• Adressausfallrisiko (Kreditrisiko): Das Risiko finanzieller 
Verluste durch den Ausfall (Insolvenz) eines Emittenten und 
damit einhergehend einer Zahlungsunfähigkeit.

• Liquiditätsrisiko: Das Risiko, Geschäfte wegen nicht ausrei-
chender Marktliquidität nur zu ungünstigen Bedingungen 
oder gar nicht abschließen zu können und dadurch Verluste 
zu erleiden (Marktliquiditätsrisiko).

Diese relevanten finanziellen Risiken sowie weitere finanzielle 
Risiken werden im Rahmen der traditionellen Wertpapierana-
lyse, die Teil des Investmentprozesses ist, vor der Anlageent-
scheidung geprüft. Die Prüfung erfolgt anhand von Bilanz-
kennzahlen, Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 
oder fundamentaler Bilanz- und Unternehmensanalyse.

10.2.2	 Relevante	Nachhaltigkeitsrisiken
Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedin-
gung im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung bezeichnet, dessen beziehungsweise deren Eintreten 
wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investi-
tion haben könnte. Für die Siemens Fonds Invest GmbH 
bedeutet ESG nicht nur die Einflüsse auf die Umwelt („E“ für 
„Environment“), das soziale Umfeld („S“ für „Social“) oder die 
Unternehmensführung („G“ für „Governance“) bei unseren 
Investments zu berücksichtigen. Wir verstehen darunter auch 
unsere Verantwortung in unserem Handeln als Arbeitgeber, 
Geschäftspartner und Konsument. Im Investmentprozess sind 
wir der Überzeugung, dass ESG-Faktoren ein wichtiger 
Bestandteil sind, um langfristigen Wertzuwachs zu gene-
rieren.

12.3	 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende 
Vermögensgegenstände erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB
3. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB
4. Investmentanteile gemäß § 196 KAGB
5. Derivate gemäß § 197 KAGB
6. Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 
KAGB 

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände innerhalb 
der insbesondere in den Abschnitten „Anlagegrenzen für 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz 
von Derivaten sowie Bankguthaben“ sowie „Sonstige Vermö-
gensgegenstände und deren Anlagegrenzen“ dargestellten 
Anlagegrenzen erwerben. Einzelheiten zu diesen erwerbbaren 
Vermögensgegenständen und den hierfür geltenden Anlage-
grenzen sind nachfolgend dargestellt.

12.3.1	 Wertpapiere	
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Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wertpapiere 
in- und ausländischer Emittenten erwerben, wenn sie

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union („EU“) oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind. 

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der EU oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den EWR zum Handel zugelassen oder in 
einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin 
die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes 
zugelassen hat. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, 
wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an oder 
Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Börsen 
oder organisierten Märkte beantragt werden muss und die 
Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach 
Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch

• Finanzinstrumente, die durch andere Vermögenswerte 
besichert oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte 
gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Kompo-
nenten von Derivaten eingebettet sind, gelten weitere Anfor-
derungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpapiere 
erwerben darf.

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen 
erworben werden: 

• Der potentielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, 
darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht übersteigen. Eine 
Nachschusspflicht darf nicht bestehen,

• Eine mangelnde Liquidität des vom Fonds erworbenen 
Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass der Fonds den 
gesetzlichen Vorgaben über die Rücknahme von Anteilen 
nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Möglichkeit, in besonderen Fällen die 
Anteilrücknahme beschränken oder aussetzen zu können (vgl. 
den Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen sowie – Aussetzung der Anteilrücknahme“),

• Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte, 
verlässliche und gängige Preise muss verfügbar sein; diese 
müssen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewer-
tungssystem gestellt werden, das von dem Emittenten des 
Wertpapiers unabhängig ist,

• Über das Wertpapier müssen angemessene Informationen 
vorliegen, entweder in Form von regelmäßigen, exakten und 
umfassenden Informationen des Marktes über das Wertpapier 
oder in Form eines gegebenenfalls dazugehörigen Portfolios,

• Das Wertpapier ist handelbar,

• Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den 
Anlagezielen beziehungsweise der Anlagestrategie des Fonds,

• Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risikoma-
nagement des Fonds in angemessener Weise erfasst. 

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben 
werden:

• Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln zustehen, 

• Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds gehörenden 
Bezugsrechten erworben werden.

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds auch 
Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die Wertpapiere, 
aus denen die Bezugsrechte herrühren, im Fonds befinden 
können.

12.3.2	 Geldmarktinstrumente
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in Geldmarkt-
instrumente investieren, die üblicherweise auf dem Geld-
markt gehandelt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, 
die alternativ

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit 
oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine Laufzeit 
oder Restlaufzeit haben, die länger als 397 Tage ist, deren 
Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen egelmäßig, 
mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst 
werden muss,

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren 
entspricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder das der 
Zinsanpassung erfüllen.

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erworben 
werden, wenn sie

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, 

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
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Staaten an einem organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser 
Börse oder dieses Marktes zugelassen hat,

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen des 
Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 
EU, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder 
von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, 
der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben 
oder garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wert-
papiere auf den unter den Nummern 1 und 2 bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden, 
das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der BaFin 
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unter-
liegt und diese einhält,

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei 
dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindes-
tens 10 Millionen Euro handelt, das seinen Jahresabschluss 
nach der Europäischen Richtlinie über den Jahresabschluss 
von Kapitalgesellschaften erstellt und veröffentlicht, oder 

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine 
oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe 
zuständig ist, oder 

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktinstrumente 
emittiert, die durch Verbindlichkeiten unterlegt sind, durch 
Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies 
sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von Banken in 
Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset Backed 
Securities).

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur 
erworben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert 
jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide sind Geldmarktinst-
rumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit 
begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Verpflich-
tung der Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds 
auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür in 
der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente entsprechend 
kurzfristig veräußern zu können. Für die Geldmarktinstru-

mente muss zudem ein exaktes und verlässliches Bewertungs-
system existieren, das die Ermittlung des Nettobestandswerts 
des Geldmarktinstruments ermöglicht oder auf Marktdaten 
oder Bewertungsmodellen basiert, wie Systeme, die Anschaf-
fungskosten fortführen. Das Merkmal der Liquidität gilt für 
Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an einem orga-
nisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind oder an einem organisierten Markt außer-
halb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat. 

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert 
oder an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind 
(siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem die Emission oder 
der Emittent dieser Instrumente Vorschriften über den 
Einlagen- und Anlegerschutz unterliegen. So müssen für diese 
Geldmarktinstrumente angemessene Informationen 
vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit den 
Instrumenten verbundenen Kreditrisiken ermöglichen und die 
Geldmarktinstrumente müssen frei übertragbar sein. Die 
Kreditrisiken können etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprü-
fung einer Rating-Agentur bewertet werden. 

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die 
folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind von der 
Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaates der EU begeben oder garantiert worden:

• Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 genannten) 
Einrichtungen begeben oder garantiert:
- der EU 
- dem Bund
- einem Sondervermögen des Bundes
- einem Land
- einem anderen Mitgliedstaat
- einer anderen zentralstaatlichen Gebietskörperschaft
- der Europäischen Investitionsbank
- einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
- einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, 
der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört 

müssen angemessene Informationen über die Emission bzw. 
das Emissionsprogramm oder über die rechtliche und finan-
zielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geld-
marktinstruments vorliegen, 

• Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditins-
titut begeben oder garantiert (s.o. unter Nr. 5), so müssen 
angemessene Informationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarktinst-
ruments vorliegen, die in regelmäßigen Abständen und bei 
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signifikanten Begebenheiten aktualisiert werden. Zudem 
müssen über die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene 
Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken 
ermöglichen,

• Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das außer-
halb des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach 
Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR an 
ein Kreditinstitut gleichwertig sind, so ist eine der folgende 
Voraussetzungen zu erfüllen:

- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem zur soge-
nannten Zehnergruppe (Zusammenschluss der wichtigsten 
führenden Industrieländer – G10) gehörenden Mitgliedstaat 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (nachfolgend „OECD“),

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein Rating mit 
einer Benotung, die als sogenanntes „Investment-Grade“ 
qualifiziert. Als „Investment-Grade“ bezeichnet man eine 
Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur,

- Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann 
nachgewiesen werden, dass die für das Kreditinstitut 
geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng sind 
wie die des Rechts der EU.

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer 
Börse notiert oder einem geregelten Markt zum Handel zuge-
lassen sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die übrigen 
unter Nr. 3 genannten), müssen angemessene Informationen 
über die Emission bzw. das Emissionsprogramm sowie über 
die rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten vor der 
Emission des Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmä-
ßigen Abständen und bei signifikanten Begebenheiten aktuali-
siert und durch qualifizierte, vom Emittenten weisungsunab-
hängige Dritte, geprüft werden. Zudem müssen über die 
Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) 
vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit der 
Anlage verbundenen Kreditrisiken ermöglicht.

12.3.3	 Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankgut-
haben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 
haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinsti-
tuten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu 
führen. Sie können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem 
Drittstaat unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestim-
mungen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts 
der EU gleichwertig sind.

12.3.4	 Sonstige	Vermögensgegenstände	und	deren	
Anlagegrenzen

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft 
insgesamt in folgende sonstige Vermögensgegenstände 
anlegen:

• Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse zuge-
lassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, jedoch grundsätzlich die 
Kriterien für Wertpapiere erfüllen. Abweichend von den 
gehandelten beziehungsweise zugelassenen Wertpapieren 
muss die verlässliche Bewertung für diese Wertpapiere in 
Form einer in regelmäßigen Abständen durchgeführten 
Bewertung verfügbar sein, die aus Informationen des Emit-
tenten oder aus einer kompetenten Finanzanalyse abgeleitet 
wird. Angemessene Information über das nicht zugelassene 
beziehungsweise nicht einbezogene Wertpapier muss in Form 
einer regelmäßigen und exakten Information durch den Fonds 
über das Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehörige 
Portfolio verfügbar sein,

• Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den oben 
genannten Anforderungen genügen, wenn sie liquide sind 
und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide 
sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend 
kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei 
ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, 
Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzunehmen 
und hierfür in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig zu veräußern. Für die Geldmarktinst-
rumente muss zudem ein exaktes und verlässliches Bewer-
tungssystem existieren, das die Ermittlung des Nettobestands-
werts des Geldmarktinstruments ermöglicht oder auf 
Marktdaten oder Bewertungsmodellen wie Systeme basiert, 
die Anschaffungskosten fortführen. Das Merkmal der Liqui-
dität gilt für Geldmarktinstrumente erfüllt, wenn diese an 
einem organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt 
außerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen hat,

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebe-
dingungen
- deren Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR zum Handel oder deren Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder deren Einbeziehung in diesen in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den EWR nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern
- deren Zulassung an einer Börse zum Handel oder deren 
Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbezie-
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hung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder 
außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den EWR nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, 
sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der BaFin zugelassen ist und 

die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach 
der Ausgabe erfolgt,

• Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für den Fonds 
mindestens zweimal abgetreten werden können und von 
einer der folgenden Einrichtungen gewährt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 
Land, den Europäischen Gemeinschaften oder einem Staat, 
der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder einer 
Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörperschaft eines 
anderen Mitgliedstaats der EU oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den EWR, sofern die Forderung 
nach der Verordnung über Aufsichtsanforderungen an Kredit-
institute und Wertpapierfirmen in derselben Weise behandelt 
werden kann wie eine Forderung an den Zentralstaat, auf 
dessen Hoheitsgebiet die Regionalregierung oder die Gebiets-
körperschaft ansässig ist,

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat 
der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an 
einem organisierten Markt innerhalb des EWR zum Handel 
zugelassen sind oder die an einem sonstigen geregelten 
Markt  im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente (Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte in Finanzinstru-
mente „MiFid“) in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, zum 
Handel zugelassen sind,

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a bis c 
bezeichneten Stellen die Gewährleistung für die Verzinsung 
und Rückzahlung übernommen hat.

12.3.4.1	 Anlagegrenzen	für	Geldmarktinstrumente
Bis zu 40 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarkt-
instrumenten angelegt werden. Die Geldmarktinstrumente 
können auch auf Fremdwährung lauten. 

12.3.4.2	Anlagegrenze	für	Schuldverschreibungen	mit	
besonderer	Deckungsmasse

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des 
Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie 

Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz 
in der EU oder im EWR ausgegeben hat. Voraussetzung ist, 
dass die mit den Schuldverschreibungen aufgenommenen 
Mittel so angelegt werden, dass sie die Verbindlichkeiten der 
Schuldverschreibungen über deren ganze Laufzeit decken und 
vorranging für die Rückzahlungen und die Zinsen bestimmt 
sind, wenn der Emittent der Schuldverschreibungen ausfällt. 
Sofern in solche Schuldverschreibungen desselben Emittenten 
mehr als 5 Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden, 
darf der Gesamtwert solcher Schuldverschreibungen 80 
Prozent des Wertes des Fonds nicht übersteigen. In Pension 
genommenen Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze 
angerechnet.

12.3.4.3	Anlagegrenzen	für	öffentliche	Emittenten
In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler 
öffentlicher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 
Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Zu diesen öffentlichen 
Ausstellern zählen der Bund, die Bundesländer, Mitglied-
staaten der EU oder deren Gebietskörperschaften, Drittstaaten 
sowie supranationale öffentliche Einrichtungen denen 
mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört. 

12.3.4.4	Anlagegrenzen	für	Bankguthaben
Bis zu 40 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Bankgut-
haben angelegt werden, die eine Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkonten 
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU 
oder des Abkommens über den EWR zu unterhalten. Nach 
Maßgabe der Allgemeinen Anlagebedingungen können sie 
auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat 
unterhalten werden. 

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des 
Fonds in Bankguthaben bei demselben Kreditinstitut anlegen. 

12.3.4.5	Kombination	von	Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent des Wertes des 
Fonds in eine Kombination der folgenden Vermögensgegen-
stände unter Berücksichtigung der jeweiligen Einzelober-
grenzen anlegen:

• Von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere 
oder Geldmarktinstrumente,

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben,

• Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko der mit 
dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte in Derivaten, 
Wertpapierdarlehen und Pensionsgeschäften. 

Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe Abschnitt 
„Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen für Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von 
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Derivaten sowie Bankguthaben – Anlagegrenzen für öffent-
liche Emittenten““) darf eine Kombination der vorgenannten 
Vermögensgegenstände 35 Prozent des Wertes des Fonds 
nicht übersteigen. 

12.3.5	 Anlagegrenzen	für	Wertpapiere	und	Geldmarkt-
instrumente	auch	unter	Einsatz	von	Derivaten	
sowie	Bankguthaben

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent 
des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 
(Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber 
hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des 
Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten (Schuldners) angelegen. In Aktien aus 
Neuemissionen, deren geplante Zulassung noch nicht erfolgt 
ist, darf die Gesellschaft nur bis zu 10 Prozent des Wertes des 
Fonds anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden 
auf diese Anlagegrenzen angerechnet. Die Emittenten von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im 
Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die 
von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wert-
papiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, 
erworben werden.

12.3.6	 Steuerliche	Anlagequoten
Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in Kapitalbeteili-
gungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt. Kapi-
talbeteiligungen in diesem Sinne sind

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel 
an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung 
für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit 
sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat 
ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapital-
gesellschaften in Höhe von mindestens 15 Prozent unterliegen 
und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewer-
tungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie 
tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesell-
schaften anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröffent-
licht wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des 
anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

12.3.7	 Investmentanteile	und	deren	Anlagegrenzen
Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in 
Anteile an Zielfonds investieren, sofern diese offene in- und 
ausländische Investmentvermögen sind. In Anteilen an einem 
einzigen Zielfonds dürfen nur bis zu 10 Prozent des Wertes des 
Fonds angelegt werden. In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 10 
Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 Prozent 
der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben. Die 
Gesellschaft erwirbt für den Fonds Anteile die über eine 
Vertriebszulassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum verfügen.

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen oder 
ihrer Satzung höchstens bis zu 10 Prozent in Anteile an 
anderen offenen Investmentvermögen investieren. Für Anteile 
an AIF gelten darüber hinaus folgende Anforderungen:

• Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen 
worden sein, die ihn einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 
zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine ausrei-
chende Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden bestehen,

• Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem 
Schutzniveau eines Anlegers in einem inländischen OGAW 
sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung 
und Verwahrung der Vermögensgegenstände, für die Kredit-
aufnahme und -gewährung sowie für Leerverkäufe von Wert-
papieren und Geldmarktinstrumenten,

• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von 
Jahres- und Halbjahresberichten sein und den Anlegern 
erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten sowie die Erträge und die Transaktionen im 
Berichtszeitraum zu bilden,

• Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die 
Anzahl der Anteile nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die 
Anleger ein Recht zur Rückgabe der Anteile haben.

Information der Anleger bei Beschränkung oder Ausset-
zung der Rücknahme von Zielfondsanteilen 
Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise die 
Rücknahme von Anteilen beschränken oder aussetzen. Dann 
kann die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht oder 
nur eingeschränkt bei der Verwaltungsgesellschaft oder 
Verwahrstelle des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknah-
mepreises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Risikohin-
weise – Risiken im Zusammenhang mit der Investition in 
Investmentanteile“). Auf der Homepage der Gesellschaft ist 
unter www.siemens.de/publikumsfonds aufgeführt, ob und in 
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welchem Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds hält, die 
derzeit die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt haben.

12.3.8	 Derivate	
Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der Anlage-
strategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies schließt 
Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteue-
rung und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch 
zu spekulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das 
Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen.

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kurs-
schwankungen oder den Preiserwartungen anderer Vermö-
gensgegenstände („Basiswert“) abhängt. Die nachfolgenden 
Ausführungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch auf 
Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend 
zusammen „Derivate“).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des 
Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisikogrenze“).  Marktri-
siko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim Markt-
wert von im Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen 
resultiert, die auf Veränderungen von variablen Preisen bzw. 
Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- 
und Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei der Bonität 
eines Emittenten zurückzuführen sind. Die Gesellschaft hat 
die Marktrisikogrenze laufend einzuhalten. Die Auslastung der 
Marktrisikogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen Vorgaben 
zu ermitteln; diese ergeben sich aus der Verordnung über 
Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von 
Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in 
Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 
(nachfolgend „Derivateverordnung“).

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet 
die Gesellschaft den sogenannten qualifizierten Ansatz im 
Sinne der Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht die Gesell-
schaft das Marktrisiko des Fonds mit dem Marktrisiko eines 
virtuellen Vergleichsvermögens, in dem keine Derivate 
enthalten sind. Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen 
handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets 
genau dem aktuellen Wert des Fonds entspricht, das aber 
keine Steigerungen oder Absicherungen des Marktrisikos 
durch Derivate enthält. Die Zusammensetzung des Vergleichs-
vermögens muss im Übrigen den Anlagezielen und der Anla-
gepolitik entsprechen, die für den Fonds gelten. Das derivatef-
reie Vergleichsvermögen besteht aus einem Index, der 
börsennotierte europäische Aktienwerte umfasst.

Die genaue Zusammensetzung des Vergleichsvermögens kann 
auf Nachfrage bei der Gesellschaft angefordert werden.

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das 
Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des 

Risikobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen derivatef-
reien Vergleichsvermögens übersteigen.

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien Vergleichs-
vermögens wird jeweils mit Hilfe eines geeigneten eigenen 
Risikomodells ermittelt (sog. Value-at-Risk Methode). Die 
Gesellschaft verwendet hierbei als Modellierungsverfahren 
die historische Simulation. Dieses Modellierungsverfahren 
verwendet für die risikotechnische Neubewertung der Einzel-
positionen im Fonds die Tagesveränderungen der bewerungs-
relevanten Risikofaktoren aus historischen Zeitreihen über 
mindestens ein Jahr. Die Gesellschaft erfasst dabei die Markt-
preisrisiken aus allen Geschäften. Sie quantifiziert durch das 
Risikomodell die Wertveränderung der im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der sogenannte Value-
at-Risk gibt dabei eine in Geldeinheiten ausgedrückte Grenze 
für potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen zwei vorge-
gebenen Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird von 
zufälligen Ereignissen bestimmt, nämlich den künftigen 
Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit 
Sicherheit vorhersagbar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann 
jeweils nur mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit 
abgeschätzt werden.

Die Gesellschaft darf regelmäßig nur Derivate erwerben, 
wenn sie für Rechnung des Fonds die Basiswerte dieser Deri-
vate erwerben dürfte oder wenn die Risiken, die diese Basis-
werte repräsentieren, auch durch Vermögensgegenstände im 
Investmentvermögen hätten entstehen können, die die 
Gesellschaft für Rechnung des Fonds erwerben darf. Die 
Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds erwerben:

• Grundformen von Derivaten 
• Kombinationen aus diesen Derivaten 
• Kombinationen aus diesen Derivaten mit anderen Vermö-
gensgegenständen, die für den Fonds erworben werden 
dürfen

Die Gesellschaft kann alle im Fonds enthaltenen Marktrisiken, 
die auf dem Einsatz von Derivaten beruhen, hinreichend 
genau erfassen und messen. Sie verfolgt folgende Anlagestra-
tegien: Optionsstrategien, Arbitragestrategien oder Long-/
Short- oder marktneutrale Strategien.

Folgende Arten von Derivaten darf die Gesellschaft für Rech-
nung des Fonds erwerben: 

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen sowie Finanzin-
dices, die hinreichend diversifiziert sind, eine adäquate 
Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich 
beziehen, sowie in angemessener Weise veröffentlicht werden 
(„Qualifizierte Finanzindices“),
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b) Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und 
auf Terminkontrakte nach Buchstabe a) sowie Qualifizierte 
Finanzindices, wenn die Optionen oder Optionsscheine die 
folgenden Eigenschaften ausweisen:

i) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Lauf-
zeit oder zum Ende der Laufzeit möglich, und

ii) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von 
der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis 
und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat,

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps,

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die unter 
Buchstabe b) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swap-
tions),

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschließlich und nach-
vollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau 
zuordenbaren Vermögensgegenständen des Fonds dienen,

f) zur Steuerung von Risiken, Aktienindex-Futures sowie 
Zins-Future. Ein vernachlässigbarer Anteil der Anlagestrategie 
darf auf einer sogenannten komplexen Strategie basieren. Die 
Gesellschaft darf außerdem einen vernachlässigbaren Anteil 
in komplexe Derivate investieren. Von einem vernachlässig-
baren Anteil ist auszugehen, wenn dieser unter Zugrundele-
gung des maximalen Verlustes ein Prozent des Wertes des 
Fonds nicht übersteigt.

12.3.8.1	 Terminkontrakte
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt 
verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeit-
punkt, dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines 
bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten Preis 
zu kaufen beziehungsweise zu verkaufen. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrund-
sätze Terminkontrakte auf für den Fonds erwerbbare Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente, Zinssätze, Wechselkurse 
oder Währungen sowie auf qualifizierte Finanzindicies 
abschließen.

12.3.8.2	Optionsgeschäfte
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen 
Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während 
einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums zu einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) 
die Lieferung oder die Abnahme von Vermögensgegen-
ständen oder die Zahlung eines Differenzbetrags zu 
verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu 
erwerben. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der 
Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Verkaufsoptionen kaufen 
und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln.

Die Optionsgeschäfte müssen sich auf Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
sowie auf Finanzindizes beziehen, die hinreichend diversifi-
ziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 
darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in angemessener 
Weise veröffentlicht werden. Die Optionen oder Options-
scheine müssen eine Ausübung während der gesamten Lauf-
zeit oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der 
Optionswert zum Ausübungszeitpunkt linear von der posi-
tiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Markt-
preis des Basiswerts abhängen und null werden, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat.

12.3.8.3	 Swaps
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Geschäft 
zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen 
den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrund-
sätze Zinsswaps, Währungsswaps, Zins-Währungsswaps und 
Varianzswaps abschließen.

12.3.8.4	Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das 
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen 
hinsichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzu-
treten. Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Options-
geschäften dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des Fonds nur solche Swaptions abschließen, die 
sich aus den oben beschriebenen Optionen und Swaps zusam-
mensetzen.

12.3.8.5	Credit	Default	Swaps
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, 
ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu über-
tragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos 
zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an seinen 
Vertragspartner. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
nur einfache, standardisierte Credit Default Swaps 
abschließen, die zur Absicherung einzelner Kreditrisiken im 
Fonds eingesetzt werden. Im Übrigen gelten die Ausfüh-
rungen zu Swaps entsprechend.

12.3.8.6	 In	Wertpapieren	verbriefte	Finanzinstrumente
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die vorstehend 
beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese 
in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, 
die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur 
teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z. B. Optionsan-
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leihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 
solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch 
mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften 
Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt 
ist.

12.3.8.7	 OTC-Derivatgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds sowohl Derivat-
geschäfte tätigen, die an einer Börse zum Handel zugelassen 
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, 
sogenannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte. Derivatge-
schäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeig-
neten Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten 
auf der Basis standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei 
außerbörslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahenten-
risiko bezüglich eines Vertragspartners auf 5 Prozent des 
Wertes des Fonds beschränkt. Ist der Vertragspartner ein 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder 
einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf 
das Kontrahentenrisiko bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds 
betragen. Außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit 
einer zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen 
organisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen 
werden, werden auf diese Grenzen nicht angerechnet, wenn 
die Derivate einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit 
täglichem Margin-Ausgleich unterliegen. Ansprüche des 
Fonds gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die 
Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse 
oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt wird.

12.3.9	 Wertpapier-Darlehensgeschäfte
Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile können darlehensweise gegen markt-
gerechtes Entgelt an Dritte übertragen werden. Die Auswahl 
der Vertragspartner orientiert sich hauptsächlich an der 
Preisstruktur. Hierbei kann der gesamte Bestand des Fonds an 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentan-
teilen nur auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an 
Dritte übertragen werden. Die Gesellschaft erwartet, dass im 
Regelfall nicht mehr als 10 Prozent des Fondsvermögens 
Gegenstand von Darlehensgeschäften sind. Dies ist jedoch 
lediglich ein geschätzter Wert, der im Einzelfall überschritten 
werden kann. Die Gesellschaft hat jederzeit die Möglichkeit, 
das Darlehensgeschäft zu kündigen. Es muss vertraglich 
vereinbart werden, dass nach Beendigung des Darlehensge-
schäfts dem Fonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gleicher Art, Güte und Menge innerhalb der 
üblichen Abwicklungszeit zurück übertragen werden. Voraus-

setzung für die darlehensweise Übertragung von Wertpa-
pieren ist, dass dem Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt 
werden. Hierzu können Guthaben abgetreten oder verpfändet 
beziehungsweise Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
übereignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus der 
Anlage der Sicherheiten stehen dem Fonds zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen 
aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinst-
rumenten und Investmentanteilen bei Fälligkeit an die 
Verwahrstelle für Rechnung des Fonds zu zahlen. Alle an 
einen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile dürfen 10 Prozent 
des Wertes des Fonds nicht übersteigen.

Die Art der Verwahrung der verliehenen Vermögensgegen-
stände liegt im Ermessen des Entleihers.

Die Gesellschaft kann sich eines organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung von Wertpapier-Darlehen 
bedienen. Bei Abwicklung von Wertpapier-Darlehen über 
organisierte Systeme dürfen die an einen Darlehensnehmer 
übertragenen Wertpapiere 10 Prozent des Wertes des Fonds 
übersteigen. Im Fall der Abwicklung über organisierte 
Systeme muss die Gesellschaft nicht jederzeit zur Kündigung 
des Wertpapier-Darlehens berechtigt sein.

Die hier beschriebenen Darlehensgeschäfte werden getätigt, 
um für den Fonds durch die vom Darlehensnehmer zu 
zahlende Vergütung zusätzliche Erträge zu erzielen. 

Die Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden von der Gesell-
schaft selbst ohne Beteiligung externer Dienstleister getätigt. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des 
Fonds nicht gewähren. 

12.3.10	 Pensionsgeschäfte
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Pensionsge-
schäfte mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinsti-
tuten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten 
abschließen. Dabei kann sie sowohl Wertpapiere, Geld-markt-
instrumente oder Investmentanteile des Fonds gegen Entgelt 
auf einen Pensionsnehmer übertragen (einfaches Pensionsge-
schäft), als auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder 
Investmentanteile im Rahmen der jeweils geltenden Anlage-
grenzen in Pension nehmen (umgekehrtes Pensionsgeschäft). 
Es kann der gesamte Bestand des Fonds an Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen im Wege des 
Pensionsgeschäfts an Dritte übertragen werden. Die Gesell-
schaft erwartet, dass im Regelfall nicht mehr als 10 Prozent 
des Fondsvermögens Gegenstand von Pensionsgeschäften 
sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschätzter Wert, der im 
Einzelfall überschritten werden kann. Die Gesellschaft hat die 
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Möglichkeit, das Pensionsgeschäft jederzeit zu kündigen; dies 
gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit einer Laufzeit von bis zu 
einer Woche. Bei Kündigung eines einfachen Pensionsge-
schäfts ist die Gesellschaft berechtigt, die in Pension gege-
benen Wertpapiere, Geld-marktinstrumente oder Investment-
anteile zurückzufordern. Die Kündigung eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts kann entweder die Rückerstattung des 
vollen Geldbetrags oder des angelaufenen Geldbetrags in 
Höhe des aktuellen Marktwertes zur Folge haben. Pensionsge-
schäfte sind nur in Form sogenannter echter Pensionsge-
schäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die 
Verpflichtung, die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder 
Investmentanteile zu einem bestimmten oder vom Pensions-
geber zu bestimmenden Zeitpunkt zurück zu übertragen oder 
den Geldbetrag samt Zinsen zurückzuzahlen. 

Die Art der Verwahrung der in Pension genommenen Vermö-
gensgegenstände liegt im Ermessen des Vertragspartners.

Pensionsgeschäfte werden getätigt, um für den Fonds zusätz-
liche Erträge zu erzielen (umgekehrtes Pensionsgeschäft) 
oder um zeitweise zusätzliche Liquidität im Fonds zu schaffen 
(einfaches Pensionsgeschäft).

Die Pensionsgeschäfte werden von der Gesellschaft selbst 
ohne Beteiligung externer Dienstleister getätigt.

12.4	 Sicherheitenstrategie
Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensi-
onsgeschäften nimmt die Gesellschaft auf Rechnung des 
Fonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, 
das Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz 
oder teilweise zu reduzieren.

12.4.1	 Arten	der	zulässigen	Sicherheiten
Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften/Wert-
papier-Darlehensgeschäften/Pensionsgeschäften folgende 
Vermögensgegenstände als Sicherheiten:
1. Barsicherheiten in Euro 
2. Wertpapiersicherheiten 
a. In Euro ausgestellte Anleihen von Staaten sowie Regie-
rungsorganisationen 
b. In Euro ausgestellte Unternehmensanleihen 

Vermögensgegenstände, die als Sicherheiten entgegen 
genommen werden, müssen folgende Kriterien erfüllen:

1. Liquidität: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, die 
keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein und zu einem 
transparenten Preis auf einem regulierten Markt oder inner-
halb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden, 
damit sie kurzfristig zu einem Preis veräußert werden können, 
der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung 
liegt. Die entgegengenommenen Sicherheiten sollten 

außerdem die Bestimmungen von Artikel 56 der OGAW-Richt-
linie erfüllen.

2. Bonität des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten, die 
entgegen genommen werden, sollte eine hohe Bonität

aufweisen.

3. Korrelation: Entgegengenommene Sicherheiten sollten von 
einem Rechtsträger ausgegeben werden, der von dem 
Vertragspartner unabhängig ist und keine hohe Korrelation 
mit der Entwicklung des Vertragspartners aufweist.

4. Der Fonds sollte die Möglichkeit haben, entgegengenom-
mene Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnahme auf die 
Gegenpartei oder Genehmigung seitens der Gegenpartei zu 
verwerten.

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherheiten 
müssen u. a. in Bezug auf Emittenten angemessen risikodiver-
sifiziert sein. Stellen mehrere Vertragspartner Sicherheiten 
desselben Emittenten, sind diese zu aggregieren. Übersteigt 
der Wert der von einem oder mehreren Vertragspartnern 
gestellten Sicherheiten desselben Emittenten nicht 20 Prozent 
des Wertes des Fonds, gilt die Diversifizierung als ange-
messen. 

12.4.2	 Umfang	der	Besicherung
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem Umfang 
besichert. Der Kurswert der als Darlehen übertragenen Wert-
papiere bildet dabei zusammen mit den zugehörigen Erträgen 
den Sicherungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den 
Darlehensnehmer darf den Sicherungswert zuzüglich eines 
marktüblichen Aufschlags nicht unterschreiten. 

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und 
Pensionsgeschäfte in einem Umfang besichert sein, der 
sicherstellt, dass der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 
des jeweiligen Vertragspartners fünf Prozent des Wertes des 
Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kredit-
institut mit Sitz in Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den EWR oder in einem 
Drittstaat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestimmungen 
gelten, so darf der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 
zehn Prozent des Wertes des Fonds betragen. 

12.4.3	 Sicherheitenbewertung	und	Strategie	für	
Abschläge	der	Bewertung	(Haircut-Strategie)

Entgegengenommene Sicherheiten sollten mindestens 
börsentäglich bewertet werden. Vermögenswerte, die eine 
hohe Preisvolatilität aufweisen, sollten nur als Sicherheit 
akzeptiert werden, wenn geeignete konservative Bewertungs-
abschläge (Haircuts) angewandt werden.
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Mit dem Vertragspartner kann ein Mindesttransferbetrag 
vereinbart werden. Die Partei ist zu einer Übertragung von 
Sicherheiten nur verpflichtet, wenn die betreffende Unter- 
oder Überdeckung diesen Mindesttransferbetrag mindestens 
erreicht. 

Bei allen als Sicherheiten angenommenen Vermögensgegen-
ständen wird in Abhängigkeit von der gestellten Sicherheit 
sowie dem Rating des Emittenten und der Laufzeit ein Bewer-
tungsabschlag (Haircut) mit dem jeweiligen Kontrahenten wie 
folgt definiert: 

1. Barsicherheiten in Euro mit einem Bewertungsabschlag von 
0 Prozent,

2. Wertpapiersicherheiten mit einem laufzeitabhängigen und 
ratingabhängigen Bewertungsabschlag von 0 - 50 Prozent.

12.4.4	 Anlage	von	Barsicherheiten	
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperr-
konten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustim-
mung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die 
Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualität 
oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. 
Zudem können Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten 
Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinstitut angelegt werden, 
wenn die Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens jeder-
zeit gewährleistet ist. 

12.4.5	 Verwahrung	von	Wertpapieren	als	Sicherheit
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im Rahmen 
von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäften 
Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese 
Wertpapiere als Sicherheit übertragen wurden, müssen sie bei 
der Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die 
Wertpapiere im Rahmen von Derivatgeschäften als Sicherheit 
verpfändet erhalten, können sie auch bei einer anderen Stelle 
verwahrt werden, die einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 
unterliegt und vom Sicherungsgeber unabhängig ist. Eine 
Wiederverwendung der Wertpapiere ist nicht zulässig.

12.5	 Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaft-
liche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Prozent des Wertes 
des Fonds zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditauf-
nahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditauf-
nahme zustimmt.

12.6	 Hebelwirkung	(Leverage)
Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Gesellschaft 
den Investitionsgrad des Fonds erhöht (Hebelwirkung). Solche 
Methoden sind insbesondere Kreditaufnahmen, der Abschluss 
von Wertpapier-Darlehen oder Pensionsgeschäften sowie der 
Erwerb von Derivaten mit eingebetteter Hebelfinanzierung.  

Die Gesellschaft kann solche Methoden für den Fonds in dem 
in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang nutzen. 
Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten und des 
Abschlusses von Wertpapier-Darlehensgeschäften sowie 
Pensionsgeschäften wird im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, 
-grundsätze und -grenzen – Vermögensgegenstände – Deri-
vate bzw. – Wertpapier-Darlehensgeschäfte und - Pensionsge-
schäfte“ dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist 
im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und 
grenzen - Kreditaufnahme“ erläutert.

Die Gesellschaft darf durch die vorstehend beschriebenen 
Methoden das Marktrisiko des Fonds höchstens verdoppeln 
(„Marktrisikogrenze“, vgl. Abschnitt „Anlageziele, -strategie, 
-grundsätze und -grenzen – Vermögensgegenstände – Deri-
vate“).  Kurzfristige Kreditaufnahmen werden bei der Berech-
nung dieser Grenze nicht berücksichtigt.  Sie beschränkt den 
Einsatz von Leverage im Fonds.

Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen 
dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermit-
telt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts wird im 
Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt „Ausgabe- und Rücknah-
mepreis“ erläutert. Das Risiko des Fonds wird nach einer 
Bruttomethode berechnet. Es bezeichnet die Summe der 
absoluten Werte aller Positionen des Fonds mit Ausnahme von 
Bankguthaben, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
bewertet werden. Dabei ist es nicht zulässig, einzelne Derivat-
geschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu 
verrechnen (d. h. keine Berücksichtigung sogenannter 
Netting- und Hedging-Vereinbarungen). Etwaige Effekte aus 
der Wiederanlage von Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehens- 
und Pensionsgeschäften werden mit berücksichtigt. 

Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Brutto-Methode 
berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchs-
tens um das zweifache übersteigt. Abhängig von den Markt-
bedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass 
es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu 
Überschreitungen der angestrebten Marke kommen kann. 

12.7	 Bewertung
12.7.1	 Allgemeine	Regeln	für	die	Vermögensbewertung
12.7.1.1		 An	einer	Börse	zugelassene/an	einem	organi-

sierten	Markt	gehandelte	Vermögensgegen-
stände	

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse 
zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugs-
rechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handel-
baren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 
bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere 
Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ 
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nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der 
Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegen-
stand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertrags-
willigen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht 
werden könnte.

12.7.1.2	 Nicht	an	Börsen	notierte	oder	an	organisierten	
Märkten	gehandelte	Vermögensgegenstände	
oder	Vermögensgegenstände	ohne	handelbaren	
Kurs	

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen 
zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein 
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen 
Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung 
nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, 
sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die 
Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders 
angegeben.

12.7.2	 Besondere	Regeln	für	die	Bewertung	einzelner	
Vermögensgegenstände

12.7.2.1	 Nichtnotierte	Schuldverschreibungen	und	Schuld-
scheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und 
Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldschein-
darlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen 
und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebe-
nenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emit-
tenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herange-
zogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich 
der geringeren Veräußerbarkeit.

12.7.2.2	 Optionsrechte	und	Terminkontrakte	
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlich-
keiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die 
zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren 
Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für 
Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu 
Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbe-
ziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne 
und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

12.7.2.3	 Bankguthaben,	Festgelder,	Investmentanteile	und	
Darlehen	

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert 
zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das 
Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der 
Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich 
mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt 
oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 
verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte 
nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktu-
ellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschät-
zung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist 
der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermö-
gensgegenstände maßgebend.

12.7.2.4	 Auf	ausländische	Währung	lautende	Vermögens-
gegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 
werden zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing 
um 17:00 Uhr MEZ ermittelten Devisenkurs der Währung des 
Vortages in Euro umgerechnet.

12.8	 Teilinvestmentvermögen
Der Siemens EMU Equities ist nicht Teilinvestmentvermögen 
einer Umbrella-Konstruktion.

13.	 Anteile
Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft 
oder als elektronische Anteilscheine begeben. Verbriefte 
Anteilscheine werden ausschließlich in Sammelurkunden 
verbrieft. Diese Sammelurkunden werden bei einer Wert-
papier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf 
Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der 
Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. 
Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen 
Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheins gehen auch die darin 
verbrieften Rechte über.

13.1			 Ausgabe	und	Rücknahme	von	Anteilen
13.1.1			 Ausgabe	von	Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der 
Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter (zum Beispiel 
Kreditinstitute) erworben werden. Sie werden von der 
Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, der dem  
Nettoinventarwert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines 
Ausgabeaufschlags entspricht. Die Berechnung des Nettoin-
ventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterabschnitt 
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„Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Die Berechnung 
des Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterab-
schnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. Daneben ist 
der Erwerb über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei 
können zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder 
dauerhaft teilweise oder vollständig einzustellen. 

Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000.000 €.

13.1.2	 Rücknahme	von	Anteilen
Die Anleger können bewertungstäglich die Rücknahme ihrer 
Anteile verlangen, sofern die Gesellschaft die Anteilrück-
nahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat (siehe Abschnitt 
„Aussetzung der Rücknahme). Rücknahmeorders sind bei der 
Verwahrstelle, der Gesellschaft selbst oder gegenüber einem 
vermittelnden Dritten (z.B. depotführende Stelle) zu stellen. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am 
Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis zurückzu-
nehmen, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – 
gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahmeabschlages – 
entspricht. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung 
Dritter (z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei 
können zusätzliche Kosten entstehen. 

13.1.3		 Abrechnung	bei	Anteilausgabe	und	-rücknahme
Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbe-
handlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein 
Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits 
bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie setzt 
deshalb einen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die 
Abrechnung von Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis zum 
Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle oder der Gesell-
schaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf den Eingang 
der Order folgenden Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) 
zu dem dann ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem 
Annahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der Gesell-
schaft eingehen, werden erst am übernächsten Wertermitt-
lungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten Anteil-
wert abgerechnet. Der Orderannahmeschluss für diesen 
Fonds ist auf der Homepage der Gesellschaft unter www.
siemens.de/publikumsfonds veröffentlicht. Er kann von der 
Gesellschaft jederzeit geändert werden.

Darüber hinaus können Dritte die Anteilausgabe beziehungs-
weise – rücknahme vermitteln, z. B. die depotführende Stelle. 
Dabei kann es zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf 
die unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der depotfüh-
renden Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss.

13.1.4	 Aussetzung	der	Anteilrücknahme
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig 
aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 

eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solche außergewöhn-
lichen Umstände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein 
wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, 
außerplanmäßig geschlossen ist oder wenn die Vermögens-
gegenstände des Fonds nicht bewertet werden können. 
Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Inter-
esse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann 
zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen oder 
umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung 
der Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des 
Fonds veräußert hat.

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Home-
page der Gesellschaft unter www.siemens.de/publikumsfonds 
über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rück-
nahme der Anteile. Außerdem werden die Anleger über ihre 
depotführenden Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in 
Papierform oder elektronischer Form informiert.

13.2	 Liquiditätsmanagement
Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche Grundsätze 
und Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liquidi-
tätsrisiken des Fonds zu überwachen und zu gewährleisten, 
dass sich das Liquiditätsprofil der Anlagen des Fonds mit den 
zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. 

Unter Berücksichtigung der unter Abschnitt „Anlageziele, 
-strategie, -grundsätze und -grenzen“ dargelegten Anlagestra-
tegie ergibt sich folgendes Liquiditätsprofil des Fonds: Das 
Liquiditätsmanagement des Siemens EMU Equities soll sicher-
stellen, dass der überwiegende Teil der Vermögensgegen-
stände des Fonds innerhalb von 5 Geschäftstagen liquidierbar 
ist. 

Die Grundsätze und Verfahren umfassen:

- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich 
auf Ebene des Fonds oder der Vermögensgegenstände 
ergeben können. Sie nimmt dabei eine Einschätzung der 
Liquidität der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände in 
Relation zum Fondsvermögen vor und legt hierfür eine Liqui-
ditätsquote fest. Die Beurteilung der Liquidität beinhaltet 
beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der 
Komplexität des Vermögensgegenstandes, die Anzahl der 
Handelstage, die zur Veräußerung des jeweiligen Vermögens-
gegenstandes benötigt werden, ohne Einfluss auf den Markt-
preis zu nehmen. Die Gesellschaft überwacht hierbei auch die 
Anlagen in Zielfonds und deren Rücknahmegrundsätze und 
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daraus resultierende etwaige Auswirkungen auf die Liquidität 
des Fonds, 

- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich 
durch erhöhte Verlangen der Anleger auf Anteilrücknahmen 
ergeben können. Hierbei bildet sie sich Erwartungen über 
Nettomittelveränderungen unter Berücksichtigung von 
verfügbaren Informationen über die Anlegerstruktur und 
Erfahrungswerten aus historischen Nettomittelverände-
rungen. Sie berücksichtigt die Auswirkungen von Großabruf-
risiken und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken), 

- Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate Limits für die 
Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht die Einhaltung 
dieser Limits und hat Verfahren bei einer Überschreitung oder 
möglichen Überschreitung der Limits festgelegt, 

- Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren gewähr-
leisten eine Konsistenz zwischen Liquiditätsquote, den Liquidi-
tätsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelverände-
rungen. 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regelmäßig und 
aktualisiert sie entsprechend.

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens monatlich 
Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des 
Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests 
auf der Grundlage  aktueller quantitativer und qualitativer 
Informationen durch. Hierbei werden Fristen, innerhalb derer 
die Vermögensgenstände veräußert werden können, sowie 
Informationen in Bezug auf Marktentwicklungen einbezogen. 
Die Stresstests simulieren mangelnde Liquidität der Vermö-
genswerte im Fonds sowie atypische Rücknahmeforderungen. 

Die Rückgaberrechte unter normalen und außergewöhnlichen 
Umständen sowie die Aussetzung der Rücknahme sind im 
Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
– Aussetzung der Anteilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit 
verbunden Risiken sind unter „Risikohinweise – Risiko der 
Fondsanlage – Aussetzung der Anteilrücknahme“ sowie „– 
Risiko der eingeschränkten Liquidität des Fonds (Liquiditäts-
risiko)“ erläutert.

13.3	 Börsen	und	Märkte
Die Gesellschaft hat keine Kenntnis davon, dass die Anteile 
des Siemens EMU Equities an Märkten gehandelt werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne 
Zustimmung der Gesellschaft auch an anderen Märkten 
gehandelt werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung der 
Gesellschaft veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr 
oder einen anderen außerbörslichen Handel einbezogen 
werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen Märkten 
zugrundeliegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch 
den Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, 
sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher 
kann dieser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bezie-
hungsweise der Verwahrstelle ermittelten Anteilwert abwei-
chen. 

13.4	 Faire	Behandlung	der	Anleger	und	Anteilklassen
Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-
merkmale. Anteilklassen werden nicht gebildet. 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. 
Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisikos und 
der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers 
oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen 
eines anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe 
stellen. 

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire 
Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt „Abrech-
nung bei Anteilausgabe und -rücknahme“ sowie „Liquiditäts-
management“.

13.5	 Ausgabe-	und	Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahme-
preises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft unter Kont-
rolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum 
Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der 
Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). Die Teilung des so 
ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgege-
benen Anteile ergibt den Anteilwert.

Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen deutschen 
Börsentagen ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen in Deutsch-
land, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember 
jeden Jahres können die Gesellschaft und die Verwahrstelle 
von einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Ermitt-
lung des Anteilwerts wird derzeit an Neujahr, Heilige Drei 
Könige, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi 
Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä 
Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heilig-
abend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester abgesehen. 

13.6	 Aussetzung	der	Errechnung	des	Ausgabe-	und	
Rücknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Vorausset-
zungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im 
Abschnitt „Anteile - Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher 
erläutert.

13.7	 Ausgabeaufschlag	
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Der Ausgabepreis entspricht dem Rücknahmepreis. Ein Ausga-
beaufschlag wird nicht erhoben. Die Ausgabe- und Vertriebs-
kosten trägt die Gesellschaft aus der ihr zustehenden Verwal-
tungsvergütung.

13.8	 Rücknahmeabschlag	
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

13.9		 Veröffentlichung	der	Ausgabe-	und	Rücknahme-
preise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie ggf. der Nettoin-
ventarwert je Anteil werden bei jeder Ausgabe und Rück-
nahme in einer hinreichend verbreiteten Tages- und Wirt-
schaftszeitung oder/und auf der Homepage der Gesellschaft 
unter www.siemens.de/publikumsfonds veröffentlicht.

13.10			 Kosten
13.10.1	 Kosten	bei	Ausgabe	und	Rücknahme	der	Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesell-
schaft beziehungsweise durch die Verwahrstelle erfolgt zum 
Ausgabepreis beziehungsweise Rücknahmepreis ohne Berech-
nung zusätzlicher Kosten.

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, können 
diese höhere Kosten als den Ausgabeaufschlag berechnen.
Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so können diese 
bei der Rücknahme der Anteile eigene Kosten berechnen.

13.10.2	 Verwaltungs-	und	sonstige	Kosten
Verwaltungsvergütung 
Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sonder-
vermögens aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche 
Vergütung in Höhe von bis zu 0,35 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in 
einem Geschäftsjahr, welcher aus den börsentäglich ermit-
telten Nettoinventarwerten i.S.v. § 18 Abs. 1 der AABen ermit-
telt wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige 
Vorschüsse zu erheben. 

Die derzeitige Höhe der Verwaltungsvergütung beträgt:  
0,35% p.a.

Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 
von höchstens 0,2 Prozent p.a. des durchschnittlichen Netto-
inventarwertes des OGAW-Sondervermögens in einem 
Geschäftsjahr, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. 

Daneben können die folgenden Aufwendungen dem Fonds 
zusätzlich belastet werden:

• Bankübliche Depot- und Kontogebühren, gegebenenfalls 
einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung 
ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland,

• Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinfor-
mationsblatt),

• Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresbe-
richte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebenen-
falls der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 
Auflösungsberichtes,

• Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 
Datenträgers, außer im Fall der Informationen über 
Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall 
der Informationen über Maßnahmen um Zusammenhang mit 
Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der 
Anteilswertermittlung;

• Kosten für die Prüfung des Fonds durch den Abschluss-
prüfer,

• Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden,

• Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten 
des Fonds erhobenen Ansprüchen,

• Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf den Fonds erhoben werden,

• Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 
OGAW-Sondervermögen,

• Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/
oder der Verwendung beziehungsweise Nennung eines 
Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können,

• Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten,

• Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Fonds durch 
Dritte,

• Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die 
Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden 
Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend 
genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung.

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen 
werden dem Fonds die in Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entste-
henden Kosten belastet.
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Sollte die Gesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung und 
Durchführung von Wertpapier-Darlehensgeschäften und 
Wertpapier-Pensionsgeschäften eine Vergütung erhalten, 
fließt diese vollumfänglich dem Investmentvermögen zu. 

13.11	 Besonderheiten	beim	Erwerb	von	Investmentan-
teilen

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird eine 
Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen Anteile an 
Zielfonds berechnet. 

13.12	 Gesamtkostenquote
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des 
Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als 
Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen 
(Gesamtkostenquote). Die Verwaltungskosten setzen sich 
zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, 
der Vergütung der Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, 
die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe 
Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten“ sowie 
„–Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Die 
Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und 
Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen entstehen (Transaktionskosten).

13.13	 Abweichender	Kostenausweis	durch	Vertriebs-
stellen

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte 
beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm gege-
benenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den 
Kostenangaben in diesem Prospekt und in dem Basisinforma-
tionsblatt deckungsgleich sind und die hier beschriebene 
Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann 
insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen 
Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) 
zusätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er 
gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabeauf-
schläge und benutzt in der Regel andere Berechnungsme-
thoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfal-
lenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des 
Fonds mit umfassen. 

Abweichungen im Kostenausweis  können sich sowohl bei 
Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei 
regelmäßigen Kosteninformationen über die bestehende 
Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbezie-
hung.

13.14	 Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik der Siemens Fonds Invest GmbH steht 
mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen 
der Gesellschaft sowie der von ihr verwalteten Investmentver-
mögen und deren Anleger im Einklang und umfasst auch 

Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Sie 
basiert auf Vergütungsgrundsätzen sowie von der Siemens AG 
übernommenen Leitlinien und berücksichtigt zudem gesetz-
liche Anforderungen und aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Die Vergütung umfasst fixe und variable Vergütungselemente. 
Die variable Vergütung bezieht sich sowohl auf individuelle, 
d.h. auf den jeweiligen Mitarbeiter bezogene Ziele, als auch 
auf finanzielle Unternehmensziele. 

Die Hauptkomponenten der Vergütung sind – je nach Mitar-
beitergruppe -  ein monatliches Grundgehalt, sowie eine 
jährlich gewährte variable Vergütung. Bestimmte Mitarbeiter-
gruppen erhalten darüber hinaus langfristig orientierte vari-
able Entgeltbestandteile. Die fixen und variablen Vergütungs-
bestandteile stehen insgesamt in einem angemessenen 
Verhältnis zueinander. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der 
Gesellschaft sind im Internet unter www.siemens.de/vergue-
tungspolitik veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung 
der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwen-
dungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe 
der für die Zuteilung  zuständigen Personen. Auf Verlangen 
werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in 
Papierform zur Verfügung gestellt.

14.			 Wertentwicklung,	Ermittlung	und	Verwendung	
der	Erträge,	Geschäftsjahr

14.1			 Wertentwicklung
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Der Fonds wurde erst zum 01.09.2018 aufgelegt, daher 
können wir noch keine Daten zur mittel- und langfristigen 
Wertentwicklung nennen. 

Wertentwicklung (Quelle: Siemens Fonds Invest GmbH): 
Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung ist dabei 
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die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögen am 
Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des 
Anlagezeitraumes. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden 
Kosten (zum Beispiel Depotkosten) werden nicht berücksich-
tigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue 
Anteile investiert.  

Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Fonds  
erfolgen im Jahres- und Halbjahresbericht sowie auf  
der Homepage der Gesellschaft unter  
www.siemens.de/publikumsfonds.

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine 
Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

14.2	 Ermittlung	der	Erträge,	Ertragsausgleichsver-
fahren

Der Fonds erzielt Erträge aus den während des Geschäfts-
jahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen-
deten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentan-
teilen. Hinzu kommen Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können aus der Veräuße-
rung von für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenständen resultieren.

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Ertragsaus-
gleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die während des 
Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der 
Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und 
die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahme-
preises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei 
der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefal-
lenen Aufwendungen berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im 
Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Vermögens-
gegenständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse 
oder Nettomittelabflüsse aufgrund von Anteilausgaben oder 
-rückgaben verursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss 
liquider Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am 
Nettoinventarwert des Fonds verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichverfahren dazu, dass 
der im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht 
durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.

14.3	 Ertragsverwendung	und	Geschäftsjahr
Bei dem Siemens EMU Equities werden die Erträge nicht 
ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurie-
rung). 

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle 
verwahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen die 

Ausschüttungen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen 
Banken oder Sparkassen geführt wird, können zusätzliche 
Kosten entstehen.

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Dezember.

15.			 Auflösung	und	Verschmelzung	des	Fonds
15.1			 Voraussetzungen	für	die	Auflösung	des	Fonds
Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu 
verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des 
Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesan-
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahres-
bericht. Über die Kündigung werden die Anleger außerdem 
über ihre depotführenden Stellen per dauerhaftem Daten-
träger, etwa in Papierform oder in elektronischer Form infor-
miert. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das 
Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten.

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, 
wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wird 
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den 
der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgewiesen wird. 

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht 
das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Verwahrstelle 
über, die den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger 
verteilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen 
Kapitalverwalungsgesellschaft die Verwaltung überträgt. 

15.2	 Verfahren	bei	Auflösung	des	Fonds	
Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf 
die Verwahrstelle wird die Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des 
Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden 
Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten 
werden an die Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer 
jeweiligen Anteile am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des 
Liquidationserlöses haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den Anforde-
rungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei 
Monate nach dem Stichtag der Auflösung des Fonds wird der 
Auflösungsbericht im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
Während die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie 
jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet 
ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbe-
richt entspricht. Diese Berichte sind ebenfalls spätestens drei 
Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu 
machen. 
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15.3	 Übertragung	des	Fonds
Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere 
Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die 
genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht des 
Fonds sowie den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten 
elektronischen Medien bekannt gemacht. Der Zeitpunkt, zu 
dem die Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und 
der aufnehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die 
Übertragung darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam werden. Sämt-
liche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den 
Fonds gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungs-
gesellschaft über. 

15.4	 Voraussetzungen	für	die	Verschmelzung	des	
Fonds	

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Geneh-
migung der BaFin auf eine anderes bestehendes oder durch 
die Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen 
übertragen werden, welches die Anforderungen an einen 
OGAW erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem 
anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde. Sämtliche 
Vermögensgegenstände des Fonds dürfen auch auf eine 
bestehende oder durch die Verschmelzung neu gegründete 
inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital übertragen werden. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des Fonds 
(Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein anderer Übertra-
gungsstichtag bestimmt wird. 

15.5	 Rechte	der	Anleger	bei	der	Verschmelzung	des	
Fonds

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag per dauerhaftem Datenträger, etwa in 
Papierform oder in elektronischer Form über die Gründe für 
die Verschmelzung, die potentiellen Auswirkungen für die 
Anleger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmel-
zung über maßgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. 
Die Anleger erhalten weiterhin das Basisinformationsblatt für 
den Investmentfonds, auf den die Vermögensgegenstände 
des Fonds übertragen werden.

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre Anteile 
ohne weitere Kosten, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung 
der Auflösung des Fonds, zurückzugeben, oder ihre Anteile 
gegen Anteile eines anderen offenen Publikums-Investment-
vermögens umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft 
oder einem Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird 

und dessen Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vereinbar 
sind. 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des 
Fonds und des übernehmenden Investmentvermögens 
berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der 
gesamte Umtauschvorgang wird vom Abschlussprüfer 
geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem 
Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des 
übernehmenden Investmentvermögens zum Zeitpunkt der 
Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an 
dem übernehmenden Investmentvermögen, die dem Wert 
seiner Anteile an dem Fonds entspricht. 

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht 
keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertragungs-
stichtag Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. 
Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwal-
tungsgesellschaft des übernehmenden Investmentvermögens 
festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 Prozent des 
Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit der Über-
tragung aller Vermögenswerte erlischt der Fonds. Findet die 
Übertragung während des laufenden Geschäftsjahres des 
Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber 
hinaus in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten 
elektronischen Informationsmedien bekannt, wenn der Fonds 
auf ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investment-
vermögen verschmolzen wurde und die Verschmelzung 
wirksam geworden ist. Sollte der Fonds auf ein Investmentver-
mögen verschmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft 
verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die 
Bekanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, 
die das aufnehmende oder neu gegründete Investmentver-
mögen verwaltet. 

15.6			 Auslagerung
Die Gesellschaft hat folgende wesentliche Tätigkeiten ausge-
lagert:

• Fondsverwaltungs-Serviceleistungen an die Universal-Invest-
ment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main 
• Marktrisikomessung nach der DerivateVO an die Universal-
Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
• Interne Revision an Siemens AG, Corporate Finance Audit, 
München. Die Leistungen umfassen die Prüfung und Beurtei-
lung der Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten 
und Prozesse der Siemens Fonds Invest GmbH,
• Leistungen auf dem Gebiet der IT und Telekommunikation 
an Siemens AG, München.  
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• Bearbeitung von Compliance Fällen an die Siemens AG, 
München,
• Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung an Siemens AG, 
München,
• Personal-Dienstleistungen an Siemens AG, München.

16.	 Interessenskonflikte
Bei der Gesellschaft können folgende Interessenskonflikte 
entstehen:

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen 
kollidieren:
• Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbun-
denen Unternehmen
• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft 
• Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte 
begründen können, umfassen insbesondere: 
• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft
• Mitarbeitergeschäfte
• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft
• Umschichtungen im Fonds
• stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance 
(„window dressing“)
• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr 
verwalteten Investmentvermögen oder Individualportfolios 
• Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten 
Investmentvermögen und/oder Individualportfolios
• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“)
• Beauftragung von verbundenen Unternehmen und 
Personen
• Einzelanlagen von erheblichem Umfang
• Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits abseh-
baren Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late 
Trading

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften 
für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile (Broker research, 
Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) 
entstehen, die im Interesse der Anleger bei den Anlageent-
scheidungen verwendet werden.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem 
Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergü-
tungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, 
wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so 
genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“. 

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft 
folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessens-

konflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu 
beobachten und sie offenzulegen:

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung 
von Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessens-
konflikte gemeldet werden müssen,
• Pflichten zur Offenlegung,
• Organisatorische Maßnahmen wie 
• die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne 
Abteilungen, um dem Missbrauch von vertraulichen Informa-
tionen vorzubeugen,
• Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße 
Einflussnahme zu verhindern,
• die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel,
• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiter-
geschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts,
• Einrichtung von Vergütungssystemen,
• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb 
beziehungsweise Veräußerung von Finanzinstrumenten,
• Einrichtung von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten).

17.	 Kurzangaben	über	steuerrechtliche	Vorschriften
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für 
Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb 
von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschrie-
benen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung zu 
setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem 
Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch 
partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen 
Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen 
Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 
Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des 
Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der 
Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich 
einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Invest-
mentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des 
Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräu-
ßerung der Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investment-
erträge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich 
Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die 
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Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der 
Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotfüh-
rende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen 
vorgenommen und aus der Direktanlage stammende auslän-
dische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswir-
kung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuerer-
klärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den 
niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die 
persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 
an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt 
wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im 
Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 
Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, 
werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

17.1			 Anteile	im	Privatvermögen	(Steuerinländer)
17.1.1	 Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr 
als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermö-
gens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die 
Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 

Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festge-
legten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe 
ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster 
oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 
Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In 
diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung 
ungekürzt gutgeschrieben.

17.1.2	 Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüt-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basiser-
trag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag 
wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils 
zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, 
der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mehr 
als 50 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investment-
fonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermö-
gens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
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Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorab-
pauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für 
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheini-
gung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inlän-
dischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahl-
stelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zufluss-
zeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine 
NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von 
maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem 
Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger 
der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der 
abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem 
Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzufüh-
renden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den 
Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des 
Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der 
Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle 
insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf 
den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein 
mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses 
Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der 
Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden 
Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung 
zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle 
dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der 
Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in 
seiner Einkommensteuererklärung angeben.

17.1.3	 Veräußerungsgewinne	auf	Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der 
Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 

Veräußerungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mehr als 50 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Invest-
mentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend 
mindestens 25 Prozent ihres Wertes bzw. Aktivvermögens in 
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Veräuße-
rungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden.]

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt 
werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug 
unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der 
Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage 
eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer 
NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile 
von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der 
Verlust  - ggf. reduziert aufgrund einer Teilfreistellung  - mit 
anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verre-
chenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot 
verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im 
selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen 
erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlust-
verrechnung vor.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn 
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen 
zu mindern.

17.2			 Anteile	im	Betriebsvermögen	(Steuerinländer)
17.2.1	 Erstattung	der	Körperschaftsteuer	des	Fonds
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann 
dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet 
werden, soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, 
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Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der 
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffent-
lichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn 
die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländi-
sche Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- 
und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen 
entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körper-
schaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem 
muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem 
Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds 
zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile 
sein, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der 
Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die 
Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefal-
lene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge 
aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche 
eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaft-
lichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 
Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapital-
erträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbro-
chen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent 
bestanden (sog. 45-Tage-Regelung). 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und 
ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investment-
anteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-
Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte 
Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während 
des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie 
den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung 
von Anteilen während des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann 
dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger 
erstattet werden, soweit die Anteile an dem Fonds im 
Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen 
gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-Zerti-
fizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass 
der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags 
dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäfts-
jahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem 

Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist 
die o.g. 45-Tage-Regelung zu berücksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die 
entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die 
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

17.2.2	 Ausschüttungen
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- 
bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 
Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 
Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der 
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Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die 
Ausschüttungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag).

Für Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen 
Voraussetzungen für einen Aktien- oder Mischfonds erfüllt 
werden, einheitlich der für Privatanleger geltende Teilfreistel-
lungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in 
Höhe von 30 Prozent, im Falle eines Mischfonds in Höhe von 
15 Prozent.

17.2.3	 Vorabpauschalen
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüt-
tungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basiser-
trag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag 
wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils 
zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, 
der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf 
den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis 
zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die 
Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zuge-
flossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. 
körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 

Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 
Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres 
Wertes bzw. ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer 
und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 
Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 
Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres 
Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf die Vorab-
pauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
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veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 
25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

17.2.4	 Veräußerungsgewinne	auf	Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grund-
sätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-
ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 30 
Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Aktienfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 Prozent ihres 
Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen 
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommen-
steuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn 
die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen 
gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind 
generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für 
Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder 
Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds sind 
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile 
dem Handelsbestand im Sinne des § 340e Abs. 3 HGB zuzu-

ordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mögen als Umlaufvermögen auszuweisen sind, sind 15 
Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der 
Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbe-
steuer. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den 
Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres 
Wertes bzw. Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen 
anlegen.

Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe 
der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene 
nicht abzugsfähig.

Erfüllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen für 
einen Aktien- noch für einen Mischfonds, ist auf den Veräu-
ßerungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation für Zwecke der Teilfreistellung 
des oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen 
Kurzangaben über die für deutsche Anleger bedeutsamen 
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich für die 
Zukunft ändern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als 
veräußert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen 
Klassifikation für die Zwecke der Teilfreistellung als ange-
schafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veräu-
ßerungsgewinn erst zu berücksichtigen, sobald die Anteile 
tatsächlich veräußert werden.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen 
i.d.R. keinem Steuerabzug.

17.2.5	 Negative	steuerliche	Erträge
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. 

17.2.6	 Abwicklungsbesteuerung
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen 
nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines 
Kalenderjahres enthalten ist. 

Steuerausländer 
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei 
einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuer-
abzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne 
aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern 
er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern 
die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht 
bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der 
ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuer-
abzugs entsprechend der Abgabenordnung § 37 Abs. 2 AO. zu 
beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle 
zuständige Finanzamt.



43  

Verkaufsprospekt Siemens EMU Equities

Solidaritätszuschlag 
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 
Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden 
Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 
Prozent zu erheben. 

Kirchensteuer 
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen 
depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den 
Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende 
Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsge-
meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regel-
mäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugs-
fähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits 
beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer 
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den 
Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellen-
steuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berück-
sichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds 
In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Invest-
mentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, 
bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung 
kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf 
der Ebene der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufde-
ckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneu-
tral. Erhalten die Anleger des übertragenden Investment-
fonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung, 
§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB. ist diese wie eine Ausschüttung zu 
behandeln. 

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertra-
genden von demjenigen des übernehmenden Investment-
fonds ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden 
Investmentfonds als veräußert und der Investmentanteil des 
übernehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der 
Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zuge-
flossen, sobald der Investmentanteil des übernehmenden 
Investmentfonds tatsächlich veräußert wird.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen  
Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informa-
tionen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuer-
betrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat 
auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Die OECD hat hierfür unter anderem einen 
globalen Standard für den automatischen Informationsaus-
tausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht 
(Common Reporting Standard, im Folgenden "CRS"). Der CRS 

wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates 
vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich 
der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Infor-
mationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilneh-
menden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche 
Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland 
hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustausch-
gesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesent-
lichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informa-
tionen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den 
Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in 
anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige 
Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalge-
sellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und 
Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden 
Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto 
bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde 
übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die 
Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 
Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflich-
tigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikations-
nummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen 
Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu 
den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder 
Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, 
Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); 
Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von 
Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die 
ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unter-
halten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher 
werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, 
die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das 
Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen 
an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten 
der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden Kreditinsti-
tute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über 
Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige 
Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das 
Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es 
denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige 
Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum 
anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jewei-
lige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an 
die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der 
Anleger weiterleiten.
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Allgemeiner Hinweis 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit 
bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine 
Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.
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Thesaurierte  
oder  
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem Verkauf  
von schlechten Kapitalforderungen 
und sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Inländische Anleger

Regelbesteuerte Kör-
perschaften (typischer-
weise Industrieunter-
nehmen;  
Banken, sofern Anteile 
nicht im Handelsbe-
stand gehalten werden; 
Sachversicherer)

Einzelunternehmer

Banken, die die Fonds-
anteile im Handelsbe-
stand halten

Steuerbefreite gemein-
nützige, mildtätige 
oder kirchliche Anleger 
(insb. Kirchen, gemein-
nützige Stiftungen)
Andere steuerbe-
freite Anleger (insb. 
Pensionskassen, Sterbe-
kassen und Unterstüt-
zungskassen, sofern die 
im Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind)

Lebens- und Kran-
kenversicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei 
denen die Fondsanteile 
den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% 

Kapitalertragsteuer:
25% 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Keine bzw. Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
15% 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

materielle Besteuerung:  
Steuerabzug wirkt definitiv

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

Kapitalertragsteuer:
Keine bzw. Abstandnahme
materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, 
die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern an-
gerechnet oder abgezogen werden

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbe-steuer; 
ausländische Quellensteuer ist bis zum 
DBA-Höchstsatz anrechenbar oder bei der 
Ermittlung der Einkünfte abziehbar

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ggf. können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden

Materielle Besteuerung:  
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; 
die Gewerbesteuer wird auf die Einkom-
mensteuer angerechnet; ggf. können 
ausländische Quellensteuern angerechnet 
oder abgezogen werden

Kapitalertragsteuer:
25% 

 

Kapitalertragsteuer:
25% 

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Materielle Besteuerung:  
Gewerbesteuer auf 100% der Dividenden; Einkommensteuer auf 60% der Dividenden, 
sofern es sich nicht um REIT-Dividenden oder um Dividenden aus niedrig besteuerten 
Kapital-Investitionsgesellschaften handelt; die Gewerbesteuer wird auf die Einkommen-
steuer angerechnet

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; 
ausländische Quellensteuer ist bis zum 
DBA-Höchstsatz anrechenbar oder bei der 
Ermittlung der Einkünfte abziehbar

Zusammenfassende	Übersicht	für	übliche	betriebliche	Anlegergruppen
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Thesaurierte  
oder  
ausgeschüttete

Zinsen, Gewinne aus dem Verkauf  
von schlechten Kapitalforderungen 
und sonstige Erträge

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden

Gewerbliche  
Personengesellschaften

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer:
25% 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer:
25% 
materielle Besteuerung:  
Auf der Ebene der Personengesellschaft fällt keine Gewerbesteuer an. Die Einkünfte aus der Personengesellschaft unterliegen der Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als 
hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.

materielle Besteuerung:  
Der Anleger wird mit den deutschen Dividenden, den deutschen Mieterträgen und Erträgen aus der Veräußerung deutscher Immobilien 
innerhalb der 10-Jahresfrist beschränkt steuerpflichtig. Durch die Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland kann er hinsichtlich der 
mit Kapitalertragsteuern belasteten deutschen Mieten und Gewinnen aus der Veräußerung deutscher Immobilien eine Erstattung erhal-
ten (die Kapitelertragsteuer gilt als Vorauszahlung, der Körperschaftsteuersatz in Deutschland beträgt nur 15 %). Ansonsten richtet sich 
die materielle Besteuerung nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers.

materielle Besteuerung:  
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit 
Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden die Einkünfte der 
Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu versteuern, 
die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, die nicht dem Körperschaftsteuergesetz 
unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet.

Kapitalertragsteuer:
25%; ggf. Ermäßigung auf DBA-Höchstsatz 
möglich durch einen Antrag auf Quellen-
steuererstattung, der beim Bundeszentral-
amt für Steuern zu stellen ist; soweit keine 
Quellensteuererstattung erreicht wird, 
wirkt der Steuerabzug definitiv

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Inländische Anleger

Ausländische Anleger
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Ausgeschüttete Gewinne aus dem Verkauf guter Kapitalforderungen 
und Termingeschäftsgewinne

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien

Regelbesteuerte 
Körperschaften (typi-
scherweise Industrie-
unternehmen; Banken, 
sofern Anteile nicht 
im Handelsbestand 
gehalten werden; Sach-
versicherer)

Einzelunternehmer

Banken, die die Fonds-
anteile im Handelsbe-
stand halten

Steuerbefreite gemein-
nützige, mildtätige 
oder kirchliche Anleger 
(insb. Kirchen, gemein-
nützige Stiftungen)
Andere steuerbe-
freite Anleger (insb. 
Pensionskassen, Sterbe-
kassen und Unterstüt-
zungskassen, sofern die 
im Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind) 
Gewerbliche  
Personengesellschaften

Lebens- und Kran-
ken-versicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei 
denen die Fondsanteile 
den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, 
die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei

materielle Besteuerung:  
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit 
Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden die Einkünfte der 
Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu versteuern, 
die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, die nicht dem Körperschaftsteuergesetz 
unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet.

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische 
Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden

Materielle Besteuerung:  
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; die Gewerbesteuer wird 
auf die Einkommensteuer angerechnet

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei, sofern es sich nicht um Gewinne aus dem Verkauf von REIT-
Aktien oder aus dem Verkauf niedrig besteuerter Kapital-Investitions-
gesellschaften handelt; für Zwecke der Körperschaftsteuer gelten 5% 
der steuerfreien Gewinne als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben

materielle Besteuerung:  
Einkommensteuer auf 60% der Veräußerungsgewinne, sofern es sich 
nicht um Gewinne aus dem Verkauf von REIT-Aktien oder aus dem 
Verkauf niedrig besteuerter Kapital-Investitionsgesellschaften handelt; 
gewerbesteuerfrei 

Inländische Anleger



Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapi-
talertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird 
ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Anre-
chenbare ausländische Quellensteuern können auf der Ebene des 
Investmentfonds als Werbungskosten abgezogen werden; in 
diesem Fall ist keine Anrechnung auf der Ebene des Anlegers 
möglich. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug 
kann es erforderlich sein, dass Nichtveranlagungsbescheini-
gungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.

Ausgeschüttete Gewinne aus dem Verkauf guter Kapitalforderungen 
und Termingeschäftsgewinne

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien

Ausländische Anleger
Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme
materielle Besteuerung:  
Die materielle Besteuerung richtet sich nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers.

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften

Kapitalertragsteuer:
25% 
materielle Besteuerung:  
Auf der Ebene der Personengesellschaft wird keine Gewerbesteuer erhoben. Die Einkünfte der Personengesellschaft unterliegen der Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer und ggf. der Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als hätten die 
Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert.
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18.	 Wirtschaftsprüfer
Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts ist die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young Aktiengesellschaft 
beauftragt.

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Bei 
der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob 
bei der Verwaltung des Fonds die Vorschriften des KAGB 
sowie die Bestimmungen der Anlagebedingungen beachtet 
worden sind. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschafts-
prüfer in einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der 
Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzu-
geben. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht über die 
Prüfung des Fonds der BaFin auf Verlangen einzureichen.

19.	 Dienstleister
Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funk-
tionen übernehmen, sind unter Gliederungspunkt Auslage-
rung dargestellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft 
folgende wesentliche Dienstleister beauftragt:

•  Finanzrechtliche Beratung übernimmt die Siemens AG, 
München 
•  Steuerrechtliche Beratung durch die WTS Steuerberatungs-
gesellschaft, München 
•  Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wert-
papierportfolios mbH, Frankfurt am Main, erbringt Leis-
tungen im Bereich der Performancemessung und -attribu-
tionsanalyse.  
•  Die AVS-Valuation GmbH, Frankfurt am Main, erbringt 
Leistungen im Bereich der Bewertung von OTC-Derivaten. 
•  Analyseleistungen werden erbracht durch The Value Group 
GmbH sowie The Value Group Sustainability GmbH, München

20.	 Zahlungen	an	die	Anleger	/	Verbreitung	der	
Berichte	und	sonstige	Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, 
dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass 
Anteile zurückgenommen werden. Das in diesem Verkaufs-
prospekt erwähnte Basisinformationsblatt kann auf dem im 
Abschnitt „Grundlagen – Verkaufsunterlagen und Offenle-
gung von Informationen“ angegebenen Wege bezogen 
werden. 

21.	 Weitere	von	der	Gesellschaft	verwaltete	Invest-
mentvermögen	

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-
Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses 
Verkaufsprospekts sind:

Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 
• Aktienfonds 
Siemens Euroinvest Aktien 
Siemens Weltinvest Aktien 

Siemens Global Growth 
Siemens Qualität & Dividende Europa 
Siemens Qualität & Dividende USA 
Siemens Global Equities 
• Mischfonds 
Siemens Balanced 
Siemens Absolute Return 
• Rentenfonds 
Siemens Euroinvest Renten 
Siemens Euroinvest Corporates 
Siemens Euro Cash 
Siemens Sustainable High Yield 
• Offene inländische Publikums-AIF 
Siemens DC Balanced

Die Gesellschaft verwaltet zudem 17 offene inländische 
Spezial-AIF.

22.			 Recht	des	Käufers	zum	Widerruf
22.1			 Widerrufsbelehrung
22.1.1			 Widerrufsrecht
Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentver-
mögen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der 
ständigen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die 
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so ist der 
Käufer berechtigt, seine Kauferklärung schriftlich und ohne 
Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
zu widerrufen (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail). Das Widerrufs-
recht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen 
Geschäftsräume hat. 

Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die 
Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer 
ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht 
enthalten ist, die den Anforderungen des § 360 Absatz 1 BGB 
genügt. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die 
Beweislast den Verkäufer. Der Widerruf ist schriftlich unter 
Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen 
Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erfor-
derlich ist.

Der Widerruf ist zu richten an  
Siemens Fonds Invest GmbH, Otto-Hahn-Ring 6,  
81739 München, Telefax: 089 7805-1060 
E-Mail: vermoegensanlagen@siemens.com

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nach-
weist, dass entweder der Käufer kein Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, 
die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorherge-
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hender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung 
aufgesucht hat. 

22.1.2	 Widerrufsfolgen
Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Gesellschaft gege-
benenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erwor-
benen Anteile, die bezahlten Kosten und ein Betrag auszu-
zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach 
dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das 
Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim 
Verkauf der Anteile durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Allgemeine Anlagebedingungen  
für OGAW-Sondervermögen – Keine Umbrella-Konstruktion 
nach § 96 KAGB – (Stand: 10. November 2021 – LMT, FoStoG, 
eWpG) 

Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsver-
hältnisses zwischen den Anlegern und der Siemens Fonds 
Invest GmbH, München, ( „Gesellschaft“) für die von der 
Gesellschaft verwalteten Sondervermögen gemäß der OGAW-
Richtlinie, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige 
OGAW-Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebe-
dingungen“ gelten.

§	1	Grundlagen
1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagege-
setzbuchs („KAGB“).

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach 
dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB 
zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom 
eigenen Vermögen in Form eines OGAW-Sondervermögens 
an. Der Geschäftszweck des OGAW-Sondervermögens ist auf 
die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 
im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels 
der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative 
Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung 
der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen.

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und dem 
Anleger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedin-
gungen (AABen) und Besonderen Anlagebedingungen 
(BABen) des OGAW-Sondervermögens und dem KAGB.

§	2	Verwahrstelle
1. Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-Sondervermögen ein 
Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt 
unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Inter-
esse der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 
nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellen-
vertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen. 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe 
des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterver-

wahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufspros-
pekt. 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem OGAW-Sonderver-
mögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhanden-
kommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 
72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch 
einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstru-
menten nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die 
Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass 
das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen 
ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegen-
maßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, 
die sich aus den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf 
Grund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, 
bleiben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber 
dem OGAW-Sondervermögen oder den Anlegern für sämt-
liche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die 
Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen 
nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der 
Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der 
Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.  

§	3	Fondsverwaltung
1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögens-
gegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlich-
keit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahr-
stelle und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern 
eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, 
diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzu-
legen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung 
der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechts-
handlungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen 
aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; 
sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 
193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen 
gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt.
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§	4	Anlagegrundsätze
Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar 
nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesell-
schaft soll für das OGAW-Sondervermögen nur solche Vermö-
gensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum 
erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermö-
gensgegenstände für das OGAW-Sondervermögen erworben 
werden dürfen.

§	5	Wertpapiere
Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, 
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für Rech-
nung des OGAW-Sondervermögens Wertpapiere nur 
erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („Bundesanstalt“) zugelassen 
ist,1 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt 
oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb 
eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in 
diesen Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach 
den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der 
Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer 
Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermögen bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum OGAW-
Sondervermögen gehören, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 193 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erfüllen, 

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) 
darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraussetzungen des § 
193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind auch 
Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrühren, welche ihrer-
seits nach diesem § 5 erwerbbar sind.

§	6	Geldmarktinstrumente
1. Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen 
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 KAGB 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens Instrumente, die 
üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für 
das OGAW-Sondervermögen eine restliche Laufzeit von 
höchstens 397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den 
Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit 
regelmäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktge-
recht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil 
solcher Wertpapiere entspricht („Geldmarktinstrumente“), 
erwerben. 

Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-Sonderver-
mögen nur erworben werden, wenn sie 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist2,

c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem Sonderver-
mögen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat 
oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank, einem 

1  Die „Liste der zugelassenen Börsen und der anderen organisierten Märkte gemäß § 193 
Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB“ wird auf der Internetseite der Bundesanstalt veröffentlicht 
(http://www.bafin.de).

2  siehe Fußnote 1
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Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internatio-
nalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben 
oder garantiert werden, 

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wert-
papiere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden, 

e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Euro-
päischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unter-
stellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen 
des Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, unter-
liegt und diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den 
Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB entspre-
chen. 

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur 
erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen 
des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen.

§	7	Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sondervermö-
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens 
zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden 
Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch 
bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen 
Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt 
denjenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwertig 
sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts anderes 
bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwäh-
rung lauten.

§	8	Investmentanteile
1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermö-
gens Anteile an Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG (OGAW) erwerben. Anteile an anderen inländi-
schen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF 
und ausländischen offenen AIF, können erworben werden, 
sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB 
erfüllen.

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investment-
aktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, an 
EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an ausländischen offenen 

AIF, darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den 
Anlagebedingungen oder der Satzung der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital, des EU-Investmentvermögens, der 
EU-Verwaltungsgesellschaft, des ausländischen AIF oder der 
ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchs-
tens 10 Prozent des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an 
anderen inländischen Sondervermögen, Investmentaktienge-
sellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Invest-
mentvermögen oder ausländischen offenen AIF angelegt 
werden dürfen.

§	9	Derivate
1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-
Sondervermögens Derivate gemäß 

§ 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit deriva-
tiver Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB 
einsetzen. Sie darf - der Art und dem Umfang der einge-
setzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente entsprechend - zur Ermittlung der Auslastung 
der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze 
für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente entweder den einfachen oder den 
qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB 
erlassenen „Verordnung über Risikomanagement und Risiko-
messung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen 
und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem 
Kapitalanlagegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das Nähere 
regelt der Verkaufsprospekt. 

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie 
regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus 
diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente sowie gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswerten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Komplexe 
Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil 
eingesetzt werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu 
ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermögens 
für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des 
Sondervermögens übersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 Absatz1 
KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach  
§ 196 KAGB;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach  
§ 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentan-
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teilen nach § 196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buch-
stabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear 
von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn 
die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in 
Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen 
Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basis-
wert beziehen (Single Name Credit Default Swaps).

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf 
sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsys-
tems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente oder Derivate investieren, die von einem gemäß  
§ 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet 
sind. 

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende 
potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko („Risikobetrag“) zu 
keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobe-
trags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermö-
gens gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der 
Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt  20 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen 
Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder von den 
im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und 
-grenzen abweichen. 

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der 
effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatz-
erträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der 
Anleger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz 
von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente darf die Gesellschaft jederzeit gemäß § 6 Satz 3 
der DerivateV zwischen dem einfachen und dem qualifizierten 
Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung 
durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel 
jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 
nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu 
machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten.

§	10	Sonstige	Anlageinstrumente
Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann 
die Gesellschaft für Rechnung des  OGAW-Sondervermögens 
bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in 
Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB anlegen. 

§	11	Emittentengrenzen	und	Anlagegrenzen	
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, der 
DerivateV und die in den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beachten.

2.  Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente desselben Emittenten  dürfen bis zu 5 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden; in 
diesen Werten dürfen jedoch bis zu 10 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens angelegt werden, wenn dies in den 
BABen vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die 
Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
sind auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen 
zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im 
OGAW enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwick-
lung gekoppelt sind, erworben werden.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, 
einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von 
einer internationalen Organisation, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben 
oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen. 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen 
sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf 
die Gesellschaft jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 
dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen 
Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldver-
schreibungen aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen 
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Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen 
die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig 
für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der 
Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Schuld-
verschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so darf 
der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen.

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von § 206 
Absatz 2 KAGB überschritten werden, sofern die BABen dies 
unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In 
diesen Fällen müssen die für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, 
wobei nicht mehr als 30 Prozent des Wertes des OGAW-
Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach Maßgabe des 
§ 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination 
aus:

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein 
und derselben Einrichtung begeben werden,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit 
dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte, 20 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 
gilt für die in Absatz 3 und 4 genannten Emittenten und 
Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicher-
zustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten 
Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 Prozent 
des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. Die 
jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen unbe-
rührt.

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente werden bei 
der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von 40 
Prozent nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und 
Absätzen 6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest-
mentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 KAGB nur 
bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
anlegen. In Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe 

des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insge-
samt nur bis zu 30 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mögens anlegen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 25 Prozent der 
ausgegebenen Anteile eines anderen offenen inländischen, 
EU- oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem 
Grundsatz der Risikomischung in Vermögensgegenstände im 
Sinne der §§ 192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.  

§	12	Verschmelzung
1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191  
KAGB

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
dieses OGAW-Sondervermögens auf ein anderes bestehendes 
oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sonderver-
mögen, oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentakt-
iengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermögens in 
dieses OGAW-Sondervermögen aufnehmen. 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils 
zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzelheiten des Verfah-
rens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB.

3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikums-
investmentvermögen verschmolzen werden, das kein OGAW 
ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Invest-
mentvermögen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen 
eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können 
darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§	13	Wertpapier-Darlehen
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein 
marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender 
Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit künd-
bares Wertpapier-Darlehen gewähren. Der Kurswert der zu 
übertragenden Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert 
der für Rechnung des OGAW-Sondervermögens demselben 
Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzernangehö-
riger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB bereits als Wert-
papier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 10 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigen. 

2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen Wertpapiere 
vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 
müssen die Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 
Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die 
Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese 
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Guthaben in der Währung des Guthabens in folgende Vermö-
gensgegenstände anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität 
aufweisen und die vom Bund, einem Land, der Europäischen 
Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entspre-
chend den von der Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 
Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem 
Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufge-
laufenen Guthabens gewährleistet.

Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
OGAW-Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapier-
sammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und 
Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, das von den 
Anforderungen nach § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, 
wenn von dem jederzeitigen Kündigungsrecht nach Absatz 1 
nicht abgewichen wird.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewähren, 
sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sonder-
vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3  
gelten hierfür sinngemäß.

§	14	Pensionsgeschäfte
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im 
Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt 
mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf 
der Grundlage standardisierter Rahmenverträge abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, die nach den Anlagebedingungen für das 
OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 
12 Monaten haben.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile abschließen, 
sofern diese Vermögensgegenstände für das OGAW-Sonder-
vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 
gelten hierfür sinngemäß.

§	15	Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die 
Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

§	16	Anteile
1. Die Anteile am Sondervermögen lauten auf den Inhaber 
und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische 
Anteilscheine begeben. 

2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde 
verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. 
Mit dem Erwerb eines Anteils am Sondervermögen erwirbt 
der Anleger einen Miteigentumsanteil an der Sammelur-
kunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, 
insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausga-
beaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des 
Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage-
summe oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteil-
klassen) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt. 

§	17	Ausgabe	und	Rücknahme	von	Anteilen,	Beschränkung	
und	Aussetzung	der	Rücknahme
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht 
beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von 
Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle 
oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen 
können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern 
erworben und gehalten werden dürfen.

3. Die Anleger können von der Gesellschaft jederzeit die 
Rücknahme der Anteile verlangen. Die BABen können Rückga-
befristen vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung 
des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahme-
stelle ist die Verwahrstelle.

4. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, 
bleibt der Gesellschaft jedoch vorbehalten, die Rücknahme 
von Anteilen für bis zu 15 Arbeitstage zu beschränken, wenn 
die Rückgabeverlangen der Anleger einen Schwellenwert 
erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der 
Liquiditätssituation der Vermögensgegenstände des Sonder-
vermögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der 
Anleger ausgeführt werden können. Der Schwellenwert ist in 
den BABen festgelegt. Er beschreibt das Rückgabeverlangen 
prozentual zum Nettoinventarwert des Sondervermögens.
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In diesem Fall wird die Gesellschaft dem Rückgabeverlangen 
je Anleger nur anteilig entsprechen, im Übrigen entfällt die 
Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder 
nur anteilig ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der 
Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt 
(Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder).

Weitere Einzelheiten zum Verfahrensablauf der Rücknahme-
beschränkung sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die 
Gesellschaft hat die Beschränkung der Rücknahme der Anteile 
sowie deren Aufhebung unverzüglich auf ihrer Internetseite 
zu veröffentlichen.

5. Der Gesellschaft bleibt zudem vorbehalten, die Rücknahme 
der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforder-
lich erscheinen lassen.

6. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in 
dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informa-
tionsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 5 und die 
Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger 
sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rück-
nahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu 
unterrichten.

§	18	Ausgabe-	und	Rücknahmepreise
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der 
Anteile werden die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sonder-
vermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der 
aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 
(Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlau-
fenden Anteile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß § 16 
Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sonder-
vermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 
und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu 
ermitteln. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 
168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- 
und Bewertungsverordnung (KARBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-
Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich eines in den 
BABen festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 
Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht 
dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls 
abzüglich eines in den BABen festzusetzenden Rücknahmeab-
schlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahme-
aufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilsabrufs- 
bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, 
soweit in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich 
ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist, 
können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzli-
chen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. 
Dezember jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes 
absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

§	19	Kosten
In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergü-
tungen, die dem OGAW-Sondervermögen belastet werden 
können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in 
den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher 
Methode, in welcher Höhe und aufgrund welcher Berechnung 
sie zu leisten sind. 

§	20	Rechnungslegung
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
des OGAW-Sondervermögens macht die Gesellschaft einen 
Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung 
gemäß § 101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres 
macht die Ge-sellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 
KAGB bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermö-
gens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft übertragen oder das OGAW-Sonderver-
mögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes 
OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW 
verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforde-
rungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.

4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die 
Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwick-
lung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 
entspricht.

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle 
und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und im Basis-
informationsblatt anzugeben sind, erhältlich; sie werden 
ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 

§	21	Kündigung	und	Abwicklung	des	OGAW-Sondervermö-
gens
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1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sonderver-
mögens mit einer Frist von mindestens sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im 
Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 
sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung 
mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu 
unterrichten.

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht 
der Gesellschaft, das OGAW-Sondervermögen zu verwalten. 
In diesem Falle geht das OGAW-Sondervermögen bzw. das 
Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf die 
Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu 
verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahr-
stelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätig-
keit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwick-
lung erforderlich sind. Mit Genehmigung der Bundesanstalt 
kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung 
absehen und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe 
der bisherigen Anlagebedingungen übertragen. 

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflö-
sungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht nach § 20 Absatz 1 entspricht.

§	22	Wechsel	der	Kapitalverwaltungsgesellschaft	und	der	
Verwahrstelle
1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungs-
recht über das OGAW-Sondervermögen auf eine andere 
Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie 
in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 
Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird 
frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger wirksam. 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das OGAW-
Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmi-
gung der Bundesanstalt. 

§	23	Änderungen	der	Anlagebedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorhe-
rigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. Soweit die 
Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des OGAW-
Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen 
Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundes-
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien 
bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf 
die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzu-
weisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenände-
rungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder 
anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesent-
liche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der 
Anlagegrundsätze des OGAW-Sondervermögens im Sinne des 
§ 163 Absatz 3 KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der 
Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der 
vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen und ihre 
Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels 
eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im Falle von 
Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die 
Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB 
zu informieren. 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von 
Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch 
nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden 
Bekanntmachung.  

§	24	Erfüllungsort
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

§	25	Streitbeilegungsverfahren
Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
verpflichtet3. Bei Streitigkeiten können Verbraucher die 
Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. als zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Gesellschaft 
nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungs-
stelle teil4.

Die Kontaktdaten lauten: Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V., 
Unter den Linden 42, 10117 Berlin,  
www.ombudsstelle-investmentfonds.de.

Die Europäische Kommission hat unter  
www.ec.europa.eu/consumers/odr5 eine europäische Online-
Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Verbraucher können 
diese für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten 
aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsver-
trägen nutzen. Die E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet:  
vermoegensanlagen@siemens.com. 

5  Artikel 14 Verordnung (EU) 524/20133  §36 Absatz 1 Nr. 1 VSBG
4  §36 Absatz 1 Nr. 2 VSBG
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Besondere Anlagebedingungen 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 
und der Siemens Fonds Invest GmbH, München, („Gesell-
schaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete Sonderver-
mögen gemäß der OGAW-Richtlinie Siemens EMU Equities, 
die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen 
von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebe-
dingungen“ gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE	UND	ANLAGEGRENZEN
§	1	Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen 
folgende Vermögensge-genstände erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, insbesondere Aktien, 
verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussscheine, 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen,
3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen,
4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen,
5. Derivate gemäß § 9 der AABen,
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

§	2	Anlagegrenzen
1. Der Anteil der für Rechnung des OGAW-Sondervermögens 
gehaltenen Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone 
darf 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
nicht unterschreiten.

2. Das OGAW-Sondervermögen fördert ökologische und/ 
oder soziale Merkmale gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 
2019 / 2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 („Offenlegungsverordnung“).

Mehr als 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
werden in Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1 angelegt 
deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung ökologi-
sche oder soziale Merkmale fördern. Das bedeutet, dass im 
Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände auch so 
genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. 

Hinter dem Kürzel „ESG“ stehen die drei Nachhaltigkeitsas-
pekte 
• Umwelt („E“ engl. Environment) 
• Soziales („S“ engl. Social) und 
• gute Unternehmensführung („G“ engl. Governance). 

Das OGAW-Sondervermögen investiert demnach überwie-
gend in Titel, die diesen beworbenen ESG-Eigenschaften 
entsprechen.

Bei der ESG-Analyse werden Titel ausgeschlossen, die gegen 
die United Nations Global Compact Prinzipien verstoßen.

Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn

• sie in den Geschäftsfeldern geächteter Waffen oder Tabak 
tätig sind und/oder
• gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische 
und/oder dauerhafte Kontroversen im Zusammenhang mit 
Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) 
und Menschenrechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließ-
lich Erpressung und Bestechung) vorliegen.

Länder werden ausgeschlossen, wenn 
• sie das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht 
ratifiziert haben
• sie gemäß dem aktuellen Freedom House-Rating nicht als 
„frei“ eingestuft werden (Demokratie) und
• sie gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag 
gebunden sind bzw. gegen diesen verstoßen.

3. Vorbehaltlich der in § 2 Nr. 1 festgelegten Anlagegrenzen 
gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 
Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapital-
beteiligungen in diesem Sinne sind
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel 
an einer Börse zugelassenen oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig sind und dort Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-
schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat 
ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für Kapital-
gesellschaften in Höhe von mindestens 15 Prozent unter-
liegen und nicht von ihr befreit sind;

- Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der 
bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu 
der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalge-
sellschaften anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröf-
fentlicht wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des 
anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

4. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die 
Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

5. Bis zu 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
dürfen in Geldmarktinstrumenten i. S. v. § 1 Nr. 2 der BABen 
angelegt werden. Die vorgenannten Geldmarktinstrumente 
können auch auf Fremdwährung lauten. Die in Pension 
genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlage-
grenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

6. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des 
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Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden, 
wenn der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des OGAW-
Sondervermögens nicht übersteigt.

7. Bis zu 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der 
AABen gehalten werden.

8. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
dürfen in Investmentanteile i. S. v. § 1 Nr. 4 der BABen 
gehalten werden, wenn nach den Anlagebedingungen oder 
der Satzung der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft, der 
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
oder des ausländischen offenen Investmentvermögens oder 
der ausländischen Verwaltungsgesellschaft mindestens 51 
Prozent des Wertes ihres Vermögens in Aktien angelegt 
werden. 

9.  Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf 
die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzu-
rechnen.

ANTEILKLASSEN
§	3	Anteilklassen
Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene Anteilklassen 
gemäß § 16 Absatz 2 der AABen werden nicht gebildet.

ANTEILE,	AUSGABEPREIS,	RÜCKNAHMEPREIS,	RÜCKNAHME	
VON	ANTEILEN	UND	KOSTEN
§	4	Anteile
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen 
des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als Mitei-
gentümer nach Bruchteilen beteiligt.

§	5	Ausgabe-	und	Rücknahmepreis
1. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§	6	Vergütungen,	Aufwendungen	und	Transaktionskosten
1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind
Verwaltungsvergütung

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sonder-
vermögens aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche 
Vergütung in Höhe von bis zu 0,35 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in 
einem Geschäftsjahr, welcher aus den börsentäglich ermit-
telten Nettoinventarwerten i. S. v. § 18 Absatz 1 der AABen 
ermittelt wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige 
Vorschüsse zu erheben. 

2. Verwahrstellenvergütung
Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 
von höchstens 0,2 Prozent des durchschnittlichen Nettoin-

ventarwertes des OGAW-Sondervermögens in einem 
Geschäftsjahr, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. 

3. Zulässiger jährlicher Höchstsatz gem. Ziffern 6.1 und 6.2 
Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen 
nach den vorstehenden Ziffern 1 und 2 als Vergütung 
entnommen wird, kann insgesamt bis zu 0,55 Prozent des 
durchschnittlichen Nettoinventarwerts des OGAW-Sonderver-
mögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats 
errechnet wird, betragen.

4. Aufwendungen
Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 
Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließ-
lich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Vermögensgegenstände im Ausland;

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesent-
liche Anlegerinformationen);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungs-
berichtes;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 
Datenträgers, außer im Fall der Informationen über 
Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im 
Fall der Informationen über Maßnahmen um Zusammenhang 
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei 
der Anteilswertermittlung;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 
wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die 
Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erho-
benen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug 
auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden;

i)  Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das 
OGAW-Sondervermögen; 



61  

Verkaufsprospekt Siemens EMU Equities

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/
oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaß-
stabes oder Finanzindizes anfallen können;

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmäch-
tigten;

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-
Sondervermögens durch Dritte;

m) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die 
Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden 
Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend 
genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung.

5. Transaktionskosten
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen 
werden dem OGAW-Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen entstehenden Kosten belastet.

6. Erwerb von Investmentanteilen
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen im Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 
die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb 
und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknah-
meabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbe-
richt und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, 
die dem OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, 
von einer anderen OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-
schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist, einem ausländischen offenen 
Investmentvermögen oder einer ausländischen Verwaltungs-
gesellschaft, als Verwaltungsvergütung für die im OGAW-
Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG	UND	GESCHÄFTSJAHR
§	7	Thesaurierung	der	Erträge
Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und 
nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden 
und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehö-
rigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräuße-
rungsgewinne im OGAW-Sondervermögen wieder an.

§	8	Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 
1. Januar und endet am 31. Dezember.

§	9	Rückgabefrist	und	Rückgabebeschränkung
Die Gesellschaft macht von der Möglichkeit nach § 17 Abs. 4 
AAB, die Rücknahme von Anteilen zu beschränken, keinen 
Gebrauch.
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ISIN
WKN
Gesellschaft:
Rechtsform:

Sitz:

Handelsregister: 

Gründung:

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2024:

Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 
30.09.2024:

Gesellschafter:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführung 

 
Verwahrstelle:

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:

Mitgliedschaft:

Aufsichtsbehörde:

DE000A14XPH1
A14XPH
Siemens Fonds Invest GmbH 
GmbH

Otto-Hahn-Ring 6, 
81739 München 
Telefon: 089 7805-1067

Amtsgericht München / HRB 15 49 84

Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 
01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung 
der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlage-
gesellschaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesell-
schaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.   

3.000.000 Euro
 
 

10.488.335 Euro

Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München

Heiko Fischer, Head of Corporate Pensions
Siemens AG (Vorsitzender)

Dr. Peter Rathgeb, CFO
Siemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)

Nils Niermann
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neuburg-Rain

Erik Macharzina,  
Dr. Josef Mehl,
Marco Sczesny

The Bank of New York Mellon SA/NV, 
Frankfurt am Main

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
München

BVI, Bundesverband Investment  
und Asset Management e.V.

BaFin Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht

Ihre Partner

Stand: 31.03.2025. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.
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Anlage 

Transparenz	bei	der	Bewerbung	ökologischer	und	sozialer	Merkmale



ANHANG I 
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Name des Produkts:  Siemens EMU Equities 
 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900QOJS55IWOKXX23 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („nachfolgend Offenlegungsverordnung“). Darüber hinaus 
werden auch unternehmensführungsbezogene Merkmale einbezogen. 

  

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und 
ein Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei- 
ten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeit 
en. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie- 
konform sein oder 
nicht. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensfüh- 
rung. 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

☐ Ja ☒ Nein 

☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von  % an 
nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

☒ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 
getätigt. 

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:  % 

☐ Es wird damit Mindestanteil an nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:  % 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 



 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Neben den sog. PAI-Indikatoren zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß der Offenlegungsverordnung werden für das Finanzprodukt die Kriterien 
des Verbändekonzepts zum Zielmarkt sowie des United Nations Global Compact (UNGC) herangezogen. 

 
 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale 
Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen ungeachtet 
kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten.  

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale 
Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen ungeachtet 
kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
 

 
 
  

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 
es sich um die be- 
deutendsten nach- 
teiligen Auswirkun- 
gen von 
Investitions- 
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfak- 
toren in den Berei- 
chen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 



Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
☒  Ja, aktive Investitionen werden überwiegend in Positionen getätigt, die unter Kategorie „#1B 

Andere ökologische o. soziale Merkmale“ fallen. 
 
Unsere Environmental, Social, Governance (ESG) Policy berücksichtigt die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch das von uns im Rahmen des 
Fondsmanagements verwendete ESG-Bewertungssystem. Dieses System kombiniert negative 
Ausschlusskriterien und den Best-in-Class-Ansatz. Identifizierte Ausschlüsse werden in einem 
Anlagegrenzprüfungs-System hinterlegt. 
 
 
Allgemein werden die PAIs in den Investmentprozess (nach Art. 4 SFDR und Art. 23 (6) DelRL 
OGAW-RL / Art. 18 (6) DelVO AIFM-RL) im Hauptteil des Verkaufsprospekts im Zusammenhang 
mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen. Weitere Informationen finden Sie 
unter im Jahresbericht des Sondervermögens. 

 
☐ Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 

Das Finanzprodukt investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen Merkmalen entsprechen. 
 
Im Januar 2020 hat die Siemens Fonds Invest GmbH die Grundsätze der Vereinten 
Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, 
kurz UN PRI) unterzeichnet und diese in ihre Investitionsentscheidungen integriert. 
 
Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale investiert das Finanzprodukt überwiegend in 
Unternehmen, die nicht gegen den Gemeinsamen Mindeststandard zur 
Zielmarktbestimmung sowie die UNGCverstoßen. 
 

 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden? 
 
Im Rahmen des ESG-Ansatzes wird beim Fondsmanagement eine Kombination aus negativen 
Ausschlusskriterien (Negativselektion) und positiven Selektionskriterien (Best-in-Class-Ansatz) 
für Aktieninvestments herangezogen. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz 
dar. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden 
Environmental (E)-, Social (S)- und Governance (G)-Faktoren  berücksichtigt. 
 
Analyseseitig wird eine Kombination von Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien 
angewendet. Die Siemens Fonds Invest GmbH arbeitet in diesem Zusammenhang mit dem ESG-
Dienstleister The Value Group Sustainability GmbH / Morgan Stanley Capital International 
(MSCI) zusammen. 
 
Die negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien werden im 
Fondsmanagement wie folgt berücksichtigt: 
 
Bei der ESG-Analyse werden im ersten Schritt jene Titel ausgeschlossen, die gegen die 
Ausschlusskriterien des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung 
(Mindeststandard zur Zielmarktbestimmung (bvi.de)) verstoßen:  
 
Demnach werden Unternehmen ausgeschlossen, wenn 
• sie möglicherweise nicht mit den zehn Prinzipien des UNGC 
(https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/principles), übereinstimmen und eine 
bestimmte Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechten, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz und Korruption vorliegt und/oder 
• sie in den Geschäftsfeldern Kohle (>30% Umsatz), kontroverser Waffen (0%) oder Tabak (0% 
Anbau und Produktion, 5% Handel) tätig sind 
• gegen sie nachweislich schwerwiegende, systematische und/oder dauerhafte Kontroversen 
im Zusammenhang mit Arbeitsnormen (einschließlich ausbeuterischer Kinderarbeit) und 
Menschenrechten, Umwelt bzw. Korruption (einschließlich Erpressung und Bestechung) 
vorliegen. 
 
Über die Ausschlusskriterien des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung 
hinaus werden Länder ausgeschlossen, wenn sie 
• das Klima-Übereinkommen von Paris (COP-21) nicht ratifiziert haben und/oder 
• gesetzlich nicht an den Atomwaffensperrvertrag gebunden sind bzw. gegen diesen 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für 
Investitionsentscheidun
gen, wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



verstoßen. 
 
Im zweiten Schritt werden die ESG-Scorings herangezogen, die wir vierteljährlich von The Value 
Group Sustainability GmbH (https://www.thevaluegroup.de/about-us) erhalten, um das 
Nachhaltigkeitsprofil des Fonds zu verbessern. Alle Unternehmen werden im Rahmen eines 
einheitlichen Verfahrens und auf Basis umfassender Kriterienkataloge analysiert. Ziel ist es, die 
Nachhaltigkeitsleistungen der Unternehmen umfassend zu bewerten und innerhalb der 
einzelnen Branchen die Unternehmen zu identifizieren, die sich in besonderem Maße für eine 
nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die Unternehmen auf Basis einer Vielzahl 
von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. 
 
Im gesamten Anlageprozess setzt sich die Siemens Fonds Invest GmbH mit ihren Portfolios 
dafür ein, ihren Einfluss als Investor im Sinne ihrer ESG-Politik geltend zu machen. Gemeinsam 
mit von The Value Group Sustainability GmbH haben wir unseren Engagement-Prozess 
entwickelt und passen diesen laufend an: von The Value Group Sustainability GmbH stellt der 
Siemens Fonds Invest GmbH quartalsweise Nachhaltigkeitsanalysen für alle Assets under 
Management zur Verfügung. Auf dieser Basis eruieren Mitarbeiter der Siemens Fonds Invest 
GmbH und von The Value Group Sustainability GmbH, mit welchen Unternehmen mit Blick auf 
die Nachhaltigkeitsstrategie formale Engagement-/ Dialog-Prozesse aufgenommen werden. 
 
Die ESG-Bewertung und Überprüfung des Portfolios auf Kontroversen erfolgt mindestens 
quartalsweise. Ein Jahresrating für die Festlegung des Investmentuniversums wird jeweils am 
30. September eines Jahres erstellt. Bei Ratingveränderungen oder neu aufgetretenen 
Kontroversen werden Portfoliopositionen laufend analysiert, überprüft und bei Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes ein Engagement-Prozess gestartet. Für die ausgewählten Titel führt The 
Value Group Sustainability GmbH im Auftrag der Siemens Fonds Invest GmbH Dialoge durch 
und stellt ihr jährliche Engagement- Berichte zur Verfügung. Siemens Fonds Invest GmbH prüft 
jährlich das weitere Vorgehen. Wird innerhalb einer Engagement-Periode von bis zu 12 
Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wird die Position innerhalb von weiteren 12 
Monaten veräußert. 

 
 

   Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
 

   Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die Investiert wird, bewertet? 

Der holistische Ansatz stellt sicher, dass die investierten Unternehmen neben den E- und S-
Faktoren auch bezüglich G-Faktoren bewertet werden. Hierzu werden die ESG-Bewertungen 
der The Value Group Sustainability GmbH (https://www.thevaluegroup.de/nachhaltigkeit) 
herangezogen. Der ESG-Dienstleister bewertet in Bezug auf Einzeltitel im Bereich der guten 
Unternehmensführung die langfristige Stabilität und das Funktionieren des Finanz-, Justiz- und 
politischen Systems sowie die Fähigkeit eines Staates die Umwelt- und Sozialrisiken zu 
adressieren. Bei Unternehmen basiert die ESG-Bewertung auf der granularen Aufschlüsselung 
der Geschäftstätigkeit, der Hauptprodukte und Segmente, der Standorte der Vermögenswerte 
und der Einnahmen sowie anderer relevanter Messgrößen wie der Produktionsauslagerung. 

 
 
  

Die Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukture
n, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
mitarbeiten sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften. 



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
Die folgende Portfoliozusammensetzung, die dem Nachhaltigkeitsansatz entspricht, ist für die 
Portfolioverwaltungsstrategie geplant: 

 

 
Die Quote unter #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale liegt stets über 75%.  
In der Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale werden aktive 
Investitionen vorerst ausschließlich mit Blick auf die Kategorie #1B Andere ökologische oder 
soziale Eigenschaften bewertet.  
 
Die ESG-Strategie berücksichtigt dabei nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (PAI-
Indikatoren laut Offenlegungsverordnung) sowie ESG-Standards. PAI-Indikatoren sind ein 
wesentlicher Bestandteil der ESG-Strategie, d.h. Unternehmen, welche bessere PAI-Indikatoren 
aufweisen als vergleichbare Unternehmen, erhalten eine bessere ESG-Bewertung. Darüber 
hinaus werden für das Finanzprodukt die im Abschnitt Anlagestrategie beschriebenen Kriterien 
des Gemeinsamen Mindeststandards zur Zielmarktbestimmung sowie des UNGC umgesetzt. 
 
Aktive Investitionen werden vorerst noch nicht mit Blick auf die Kategorie #1A Nachhaltige 
Investitionen bewertet. Die Offenlegung nachhaltiger Investitionen gemäß der Taxonomie-
Verordnung und sonstiger Umwelt- und Sozialziele ist von der Verfügbarkeit der offengelegten 
Informationen durch die investierten Unternehmen abhängig. 
 

 
   Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 

Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
erreicht? 

Ein Derivateeinsatz kann im Rahmen der im Verkaufsprospekt genannten Zwecken erfolgen, hat 
jedoch keinen Einfluss auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale. 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

 
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 
 
 
Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie investiert? 
 
☐ Ja:  

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie 
 
☒ Nein, nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. 
 
 

Die 
Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte an. 

 
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z.B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln. 

 
#1B Andere 

ökologische oder 
soziale Merkmale 

 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial 
nachhaltige Investitionen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

#2 Andere 
Investitionen 

 
Investitionen 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale 



 

 
 
Wie hoch ist der  Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da mit dem Produkt ökologische und 
soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt werden. Dessen 
ungeachtet kann das Anlageportfolio anteilig nachhaltige Investitionen enthalten. 

 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

 
Unter #2 Andere Investitionen fallen Positionen, für welche keine PAI- und ESG-Bewertungen 
vorliegen sowie welche durch ein neu aufgetretenes Ausschlusskriterium nicht mehr unter 1B 
Andere ökologische oder soziale Merkmale eingeordnet werden können. 
 
Bei Ratingveränderungen oder neu aufgetretenen Kontroversen werden Portfoliopositionen 
laufend analysiert, überprüft und bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ein Engagement-Prozess 
gestartet. Für die ausgewählten Titel führt The Value Group Sustainability GmbH im Auftrag der 
Siemens Fonds Invest GmbH Dialoge durch. Wird innerhalb einer Engagement-Periode von bis zu 
12 Monaten keine erkennbare Verbesserung erzielt, wird die Position innerhalb von weiteren 12 
Monaten veräußert. 
 
Der Fonds kann Cash und Cash-Äquivalente halten. 
 
Diese den verbleibenden Teil dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (EU-Taxonomie), die 
ökologischen oder sozialen Merkmale Eigenschaften im Sinne der Offenlegungsverordnung oder 
sonstige ESG-Eigenschaften. 
 
Die Quote unter #2 Andere Investitionen liegt stets unter 25%. 

  

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, 
die keine Staatsanleihen umfassen. 
  

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 
Risikopositionen gegenüber Staaten. 
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1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*
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konform

Nicht taxonomie-
konform
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100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Nicht taxonomie-
konform

sind 
nachhaltige 
Investitionen 

mit einem 
Umweltziel, die 
Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU- 
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 
 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
 

   Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
ausgerichtet? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
 

   Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
 

   Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
 

   Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 
eingesehen werden? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen. 
 
 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

Weitere produktspezifische Informationen sowie alle Dokumente zum Fonds sind abrufbar unter:  
https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/siemens-
emu-equities.html  

 
Weitere Nachhaltigkeitsinformationen der Siemens Fonds Invest GmbH sind abrufbar unter: 
https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-
hinweise.html. 

Bei den Referenz- 
werten handelt es 
sich um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das 
Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 
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